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I. Einleitung 

1. Ausgangslage 

«Das Auffallendste an Denkmälern ist […], dass man sie nicht bemerkt. Es gibt nichts 

auf der Welt, was so unsichtbar wäre wie Denkmäler», stellte Robert Musil in der Zwi-

schenkriegszeit in seinem Werk «Nachlass zu Lebzeiten» fest.1 Die aktuellen Denk-

malstürze im Zusammenhang mit den Black Lives Matter (BLM)-Protesten und die 

global geführten Debatten über den Umgang mit historisch belastetem kulturellem 

Erbe beweisen jedoch das Gegenteil.2 

In diesem Zusammenhang erteilte der Stadtrat von Zürich im Juli 2020 den Auftrag 

zur Erarbeitung einer Auslegeordnung zum Umgang mit fragwürdigen Zeitzeichen im 

öffentlichen Raum.3 Gestützt auf diesen Bericht der verwaltungsinternen Projekt-

gruppe Rassismus im öffentlichen Raum (PG RiöR) wurde im Mai 2022 die reversible 

Abdeckung der Schriftzüge «Zum Mohrenkopf» und «Zum Mohrentanz» an den Fas-

saden zweier Häuser im Eigentum der Stadt Zürich in der Zürcher Altstadt beschlos-

sen.4 Gegen diesen Beschluss erhob der Zürcher Heimatschutz Rekurs, welcher vom 

Baurekursgericht im März 2023 gutgeheissen wurde.5 Derzeit ist das Verfahren beim 

Zürcher Verwaltungsgericht hängig.6 

Die vorliegende Arbeit wurde insbesondere mit Blick auf dieses Verfahren geschrieben 

und verweist daher immer wieder auf den Entscheid des Baurekursgerichts und den 

Bericht der PG RiöR. Sie soll aus denkmalschutzrechtlicher Perspektive den bestmög-

lichen Umgang mit derartigen Baudenkmälern ermitteln und den Prozess der Beseiti-

gung und Kontextualisierung von Denkmälern in öffentlichem Eigentum näher be-

leuchten. Auf Denkmäler in privatem Eigentum wird nicht eingegangen.7 

Mehr als vier Jahre bevor der Zürcher Stadtrat sich für eine Abdeckung der Inschriften 

entschied, verlangte in Wittenberg ein jüdischer Bürger von der Stadtkirchengemeinde 

die Entfernung eines Sandsteinreliefs.8 Dieses zeigt die Darstellung einer Sau, an deren 

 
1  MUSIL, S. 87. 
2  Auslegeordnung Erinnerungskultur, S. 77 ff.; ASSMANN, Migrationsdenkmäler, S. 89 ff.; KREIS, 

S. 403; SPIEGEL, Volkszorn, S. 79 f. 
3  Bericht RiöR, S. 3. 
4  BRGE I Nr. 0057/2023 vom 17. März 2023 E. 3. 
5  Ibid. E. 5. 
6  VB.2023.00242. 
7  Zu Denkmälern in privatem Eigentum siehe Bericht RiöR, S. 9 f., 12, 21 f.; FURRER, in: MOSI-

MANN/RENOLD/RASCHÈR, Kapitel 5, N 12. 
8  LG Dessau-Rosslau Urteil vom 24. Mai 2019 – 2 O 230/18, BeckRS 2019, 36986, N 9. 
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Zitzen zwei Menschen saugen, während ein dritter Mensch versucht ein Ferkel davon 

abzuhalten dasselbe zu tun. Man identifiziert sie aufgrund ihrer typischen «Judenhüte» 

als Juden. Ein vierter Mensch, der als Rabbiner zu erkennen ist, hebt den Schwanz der 

Sau an und schaut ihr in den After.9 Schweine gelten in der jüdischen Religion als 

unreine Tiere und verkörpern in der mittelalterlichen christlichen Kunst den Teufel. 

Vor diesem Hintergrund ist das Sandsteinrelief als offensichtliche Herabwürdigung 

und Verhöhnung von Juden zu verstehen.10 Die zivilrechtliche Beseitigungsklage des 

Klägers wurde jedoch von allen bisher angerufenen Instanzen abgewiesen, da dem 

Denkmal durch eine von der Stadtkirche vorgenommene historische Einordnung und 

Distanzierung, auch Kontextualisierung genannt, keine rechtsverletzende Wirkung 

mehr zukomme.11 Obwohl es sich bei den Verfahren um die Wittenberger «Judensau» 

um zivilrechtliche Prozesse handelte, können die Erwägungen der Gerichte für eine 

denkmalschutzrechtliche Betrachtung der Kontextualisierung, welche sowohl vom 

Bundesgerichtshof als auch vom Zürcher Baurekursgericht als Allheilmittel erachtet 

wurde, beigezogen werden.12 

2. Was ist «Cancel Culture»? 

Eine einheitliche Definition des Begriffs «Cancel Culture» existiert nicht.13 Die Medi-

enforscherin NG beschreibt Cancel Culture als Zusammenschluss typischerweise mar-

ginalisierter Stimmen, die ihre Ablehnung gegenüber einer einflussreichen Person öf-

fentlich kundtun und nachdrücklich durch den Entzug jeglicher Unterstützung zum 

Ausdruck bringen.14 Dieser und vielen anderen Definitionen gemein ist, dass es sich 

bei den Zielpersonen um natürliche Personen handelt, die für ihr persönliches Verhal-

ten in gewisser Weise bestraft werden sollen.15 Von solchen Definitionen können unter 

Umständen Angriffe auf Personendenkmäler erfasst werden, bei welchen der Abgebil-

dete aus dem öffentlichen Raum «gelöscht» werden soll,16 wie beispielsweise bei der 

 
9  Zum Ganzen siehe BGH, Urteil vom 14. Juni 2022 – VI ZR 172/20, NJW 2022, S. 2407, N 8. 
10  Zum Ganzen siehe ibid., S. 2407, N 9. 
11  LG Dessau-Rosslau Urteil vom 24. Mai 2019 – 2 O 230/18, BeckRS 2019, 36986, N 15 ff.; OLG 

Naumburg Urteil vom 4. Februar 2020 – 9 U 54/19, GRUR-RR 2020, S. 181 ff., N 27 ff.; BGH, Ur-
teil vom 14. Juni 2022 – VI ZR 172/20, NJW 2022, S. 2407 ff., N 12 ff. 

12  BGH, Urteil vom 14. Juni 2022 – VI ZR 172/20, NJW 2022, S. 2408 ff., N 16 ff.; BRGE I 
Nr. 0057/2023 vom 17. März 2023 E. 4.3, 4.5.6; UHLMANN/WILHELM, S. 69. 

13  NORRIS, S. 148; TANDOC et al., S. 2 f. 
14  NG, S. 623. 
15  NG, S. 623; TANDOC et al., S. 2 ff. 
16  FLECKNER, S. 15; GOMEZ HENRY J., Donald Trump And Republicans Have Seen The Future and It 

Is Canceled, in: BuzzFeed News, 27. August 2020, <https://www.buzzfeednews.com/article/henry 
gomez/donald-trump-cancel-culture-rnc> (aufgerufen am: 11. März 2024). 
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Statue von König Leopold II. in Antwerpen, von Edward Colston in Bristol oder von 

David de Pury in Neuenburg.17 Die geforderte Entfernung der «Judensau» in Witten-

berg oder die Abdeckung der Inschriften in der Zürcher Altstadt liessen sich gemäss 

diesen Definitionen hingegen nicht mehr der Cancel Culture zuordnen. Es ist demnach 

zu unterscheiden zwischen Fällen, in denen eine mit dem (Bau-)Denkmal verbundene 

Person Ursache der Missbilligung ist und denjenigen Fällen, in welchen sich die Ab-

lehnung direkt gegen das Objekt als solches beziehungsweise gegen Eigenschaften 

desselbigen richtet.18 Erstere sind klar dem Phänomen Cancel Culture zuzuordnen, bei 

Zweiteren ist dies, wie gezeigt, nicht zweifellos der Fall. 

CLARK wiederum definiert Cancel Culture als «expression of agency, a choice to with-

draw one’s attention from someone or something whose values, (in)action, or speech 

are so offensive, one no longer wishes to grace them with their presence, time, and 

money».19 Auch NORRIS bezeichnet das Phänomen als eine kollektive Strategie von 

Aktivistinnen durch sozialen Druck die kulturelle Ächtung einer Person oder Sache, 

die als moralisch verwerflich erachtet wird, zu erreichen.20 Folgt man diesen Definiti-

onen, muss sich die Cancel Culture nicht zwingend gegen eine natürliche Person rich-

ten, sondern kann auch Sachen, wie beispielsweise Denkmäler, ins Visier nehmen. 

Beim Canceln handelt es sich um eine Ausdrucks- und Protestform,21 welche durch 

die Meinungsäusserungsfreiheit (Art. 16 BV und Art. 10 EMRK) geschützt ist.22 Die 

Cancelnden verfolgen oft legitime Interessen, wie beispielsweise das Aufzeigen von 

Missständen oder die Bekämpfung sozialer Ungerechtigkeit.23 

Der Begriff Cancel Culture ist dennoch zu einer Reizvokabel und zu einem politischen 

Schlagwort geworden.24 Donald Trump beschimpfte die Cancel Culture als «linksext-

remen Faschismus», der Andersdenkende diffamiere und völlige Unterwerfung von 

ihnen verlange. Gemäss ihm ist Cancel Culture die Definition von Totalitarismus 

 
17  BERNET LUZI, Am besten würden wir gar keine Denkmäler aufstellen, in: NZZ am Sonntag Nr. 24 

vom 14 Juni 2020, S. 13. 
18  MEIER, S. 91. 
19  CLARK, S. 88. 
20  NORRIS, S. 148 f. 
21  MURAT, S. 10. 
22  UHLMANN/WILHELM, S. 61. 
23  MURAT, S. 10; ROMANO AJA, Why we can’t stop fighting about cancel culture, in: VOX, 25. August 

2020, <https://www.vox.com/culture/2019/12/30/20879720/what-is-cancel-culture-explained-histo 
ry-debate> (aufgerufen am: 4. Februar 2024); UHLMANN/WILHELM, S. 60 f. 

24  MURAT, S. 7. 



 4 

schlechthin.25 Es gibt immense Spannungen zwischen denjenigen, die der Ansicht 

sind, dass Cancel Culture marginalisierten Gruppen eine Stimme verleihe und mäch-

tige Personen zur Rechenschaft ziehe und denjenigen, die in ihr eine Gefährdung der 

freien Meinungsäusserung, welche den öffentlichen Diskurs zum Schweigen bringe, 

sehen.26 Diese Zerrissenheit zeigt sich auch bei der emotionsgeladenen Debatte um 

den Umgang mit «problematischen Denkmälern».27 

II. Cancel Culture im Kontext von (Bau-)Denkmälern 

1. Mit dem Kran oder mit Gewalt 

Bereits mehrere Jahrzehnte vor den BLM-Protesten wurden in ganz Europa Stimmen 

laut, die eine Entfernung von historisch belasteten Denkmälern forderten.28 Spätestens 

aber seit dem Tod von George Floyd stellt sich die Frage, welchen Platz solche Denk-

mäler in unserer Gesellschaft einnehmen dürfen, mit grosser Dringlichkeit.29 Emma-

nuel Macron verkündete im Juni 2020, inmitten der Blütezeit der BLM-Bewegung: 

«La République n’effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle ne dé-

boulonnera pas des statues».30 Wenn Aktivistinnen sich aufgrund derartiger Reaktio-

nen der Politik machtlos und ungehört fühlen, sehen sie oft keine andere Option als 

ihre Anliegen selbst durchzusetzen und die Monumente mit eigener Kraft zu stürzen.31 

Dieses selbstermächtigte Vorgehen wird oft als «Bildersturm» bezeichnet.32 Damit ist 

der Angriff auf Bildwerke durch eine aufgebrachte oder aufgehetzte Menschenmenge 

gemeint.33 Auf der anderen Seite ikonoklastischer Handlungen steht die sogenannte 

damnatio memoriae als juristisch legitimierte Massnahme des Staates.34 

 
25  Zum Ganzen siehe PRASAD RITU, Cancel Culture: What unites young people against Obama and 

Trump, in: BBC News, 7. Juli 2020, <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53311867> (auf-
gerufen am: 11. März 2024). 

26  NORRIS, S. 149. 
27  LG Dessau-Rosslau Urteil vom 24. Mai 2019 – 2 O 230/18, BeckRS 2019, 36986, N 22; KRÜGER; 

MEIER, S. 90; MURAT, S. 12 ff.; SCHEURMANN, S. 76. 
28  Bericht RiöR, S. 5. 
29  BLOKKER, S. 20. 
30  COUVELAIRE LOUISE, Emmanuel Macron veut lutter contre les discriminations, mais refuse de « dé-

boulonner » les statues, in: Le Monde, 15. Juni 2020, <https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/ 
06/15/pour-emmanuel-macron-pas-question-de-deboulonner-les-statues_6042872_3224.html> 
(aufgerufen am: 13. März 2024). 

31  KRÜGER; MURAT, S. 14 f. 
32  JESSEN JENS, Der neue Bildersturm, in: Die Zeit Nr. 26 vom 18. Juni 2020, S. 49; FELDMAN, S. 145; 

SPIEGEL, Volkszorn, S. 77. 
33  SPIEGEL, Volkszorn, S. 77; vgl. ferner KRÜGER, welche die «Lust und Fröhlichkeit» bei den aktuel-

len Denkmalstürzen hervorhebt. 
34  FLECKNER, S. 19; GRESSHAKE, S. 98 ff.; SPIEGEL, Volkszorn, S. 77. 
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Diese Arbeit fokussiert sich auf die Entfernung von Baudenkmälern durch den Staat, 

geht aber kurz auf die (strafbare) Beschädigung und Beseitigung der Denkmäler durch 

Aktivistinnen ein, um die Interdependenzen zwischen beiden Phänomenen aufzuzei-

gen. 

Es ist fraglich, ob man überhaupt von Cancel Culture sprechen kann, wenn der Staat 

Denkmäler entfernt, abdeckt oder in einen neuen Kontext setzt, da Cancel Culture per 

definitionem eine Bottom-Up-Bewegung ist, die aus einem Zusammenschluss von 

mehreren natürlichen Personen besteht.35 UHLMANN/WILHELM sprechen deshalb vom 

Staat als Adressaten der Cancel Culture.36 Der Staat selbst cancelt nicht, er ist insofern 

nur «Tatmittler».37 

2. «Canceln» von (Bau-)Denkmälern als neues Phänomen? 

Die Beseitigung und Demolierung von Denkmälern ist keine ausschliessliche Erschei-

nung der Moderne.38 So wurden bereits in der römischen Kaiserzeit Statuen verunstal-

tet und beschädigt, um die dargestellte Person, meist ein politischer Gegner, in effigie 

zu demütigen.39 Teilweise wurden die Statuen sogar mit Exkrementen beschmiert.40 

Im Anschluss an diesen, häufig durch den Kaiser angeordneten, rituellen Ikonoklas-

mus, wurden die Statuen in der Regel in den Tiber geworfen.41 Knapp 2000 Jahre spä-

ter wurde in Bristol, ebenfalls im Sinne einer doppelten executio in effigie, die Statue 

von Unternehmer, Sklavenhändler und Politiker Edward Colston durch BLM-Aktivis-

tinnen zunächst mittels theatralischer Folter und Ermordung gedemütigt und anschlies-

send im Hafen versenkt.42 

Circa 500 Jahre bevor in Wittenberg das antisemitische Judensaurelief und in Zürich 

die Häuserinschriften mit rassistischer Wirkung ins Visier der politischen Korrektheit 

gerieten, wurde in beiden Städten etwas anderes «gecancelt»: unzählige religiöse 

Kunstwerke.43 Auch der reformatorische Bildersturm war zu einem grossen Teil poli-

tisch motiviert,44 denn «die Angriffe der Anhänger dieses kurzlebigen Reich Gottes 

 
35  CLARK, S. 88; NG, S. 623; NORRIS, S. 148 f.; TANDOC et al., S. 3. 
36  UHLMANN/WILHELM, S. 66. 
37  DIESELBEN, S. 58. 
38  BARTETZKY, S. 11; SCHELLER, S. 29; SPIEGEL, Volkszorn, S. 77 ff. 
39  SCHNITZLER, S. 96. 
40  FLECKNER, S. 20. 
41  SCHNITZLER, S. 96 f. 
42  SPIEGEL, Volkszorn, S. 80; The Museum of British Colonialism, Colston Has Fallen, 11. Juni 2020, 

<https://museumofbritishcolonialism.org/2020-6-11-colston-has-fallen-g9zmb/> (aufgerufen am: 
3. März 2024). 

43  GRESSHAKE, S. 59 f.; SCHNITZLER, S. 148, 180 f. 
44  SCHNITZLER, S. 11. 
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auf Erden [richteten sich] nicht nur gegen die verhassten katholischen ‹Götzenbilder›, 

sondern ganz bewusst auch gegen Monumente der gestürzten Obrigkeit».45 Dieses 

Motiv ist typisch: Ikonoklastische Aktivitäten kommen vermehrt in politischen und 

gesellschaftlichen Umbruchzeiten vor.46 Exemplarisch hierfür ist auch die Französi-

sche Revolution, wo Denkmalstürze den politischen Emanzipationsprozess der Bevöl-

kerung bildlich sichtbar machten. So wurden beispielsweise bei einem berühmten 

Standbild von Louis XIV. vier angekettete Gefangene, die sogenannten Sklaven, «be-

freit», lange bevor das Standbild selbst aus dem öffentlichen Raum verschwand.47 

3. Besonderheiten der Moderne 

Eine wichtige Rolle beim Zusammenschluss von Gleichgesinnten und der Organisa-

tion von Protesten nehmen heutzutage die sozialen Medien ein.48 Eine Besonderheit 

der sozialen Medien ist, dass sie allen eine Stimme verleihen.49 Die BLM-Bewegung 

startete in diesem Sinne zunächst als Onlinekampagne in den sozialen Medien. Virale 

Posts, die auf Tötungen von Afroamerikanern aufmerksam machten, führten schliess-

lich zu Demonstrationen und Attacken auf Denkmäler.50 Die Möglichkeit der egalitä-

ren Vernetzung prinzipiell gleichberechtigter Nutzerinnen scheint auf den ersten Blick 

eine immense Bereicherung für den öffentlichen Diskurs zu sein.51 HABERMAS betont 

jedoch, dass diese «grenzenlosen Kommunikationsnetze» zu mehr Entgrenzung füh-

ren, da sie dazu tendieren, sich zu voneinander abgeschotteten «Kommunikations-

kreisläufen» zu verdichten.52 Er spricht in diesem Zusammenhang von «abgegrenzten 

Echoräumen von Gleichgesinnten», die den Nutzerinnen einen gewissen Schutz vor 

der zunehmenden Dissonanz vielfältiger Stimmen und der inhaltlichen Komplexität 

anspruchsvoller Themen böten.53 Diese Isolation hat auch identitätspolitische Auswir-

kungen: Ob nur Betroffene, oder alle Menschen legitimiert sind, sich am öffentlichen 

Diskurs bezüglich gesellschaftlicher Fragen, wie zum Beispiel dem Umgang mit dem 

kulturellen Erbe zu beteiligen, wird derzeit sehr kontrovers debattiert.54 

 
45  FLECKNER, S. 20 
46  BARTETZKY, S. 11; MEIER, S. 90. 
47  Zum Ganzen siehe JANZING, S. 58 f. 
48  SPIEGEL, Denkmalsturz, S. 11; DIESELBE, Volkszorn, S. 79 f. 
49  HABERMAS, S. 44 ff. 
50  Zum Ganzen siehe SPIEGEL, Volkszorn, S. 79. 
51  HABERMAS, S. 45 f. 
52  DERSELBE, S. 47. 
53  DERSELBE, S. 53. 
54  MEIER, S. 90. 
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Im Zusammenhang mit den sozialen Medien steht auch die Globalität des Phäno-

mens:55 Während früher Denkmalstürze oft lokal in Umbruchszeiten auftraten,56 sieht 

man gegenwärtig eine weltweite Auseinandersetzung mit der Thematik.57 

4. Ursachen 

Cancel Culture im Allgemeinen wird vom Wunsch nach Aufklärung und Gerechtigkeit 

getragen. Da auf den Online-Plattformen allen Nutzerinnen die Möglichkeit geboten 

wird sich Gehör zu verschaffen, werden Machtungleichgewichte ausgeglichen und es 

kann auch gegen mächtige und einflussreiche Personen, die ihre Privilegien missbrau-

chen, vorgegangen werden.58 

In diesem Sinne beschreibt MURAT Cancel Culture als «un immense ras-le-bol d’une 

justice à deux vitesses, une immense fatigue de voir le racisme et le sexisme honorés, 

à travers des statues supposément inamovibles […], quand les Noir·es se font tuer à 

bout portant par la police et les statistiques de viols et de féminicides ne cessent d’aug-

menter».59 

ASSMANN erklärt den aktuellen Konflikt um den Umgang mit unserer Geschichte da-

mit, dass jede Generation aufgrund ihrer eigenen prägenden Erfahrungen einen auto-

nomen Zugang zur Vergangenheit entwickle.60 Aktuell zeige sich dieser Wandel in ei-

ner gesteigerten historischer Sensibilität, unter anderem auch im Umgang mit Denk-

mälern.61 

Denkmalstürze im Besonderen haben ihren Ursprung im Glauben an die Macht von 

Bildern und Bilderzeugnissen, welcher wohl tief in unserer Gesellschaft verankert ist. 

Dieser Glaube, dass mit dem Sturz eines Denkmals, auch das dahinterliegende Prob-

lem beseitigt oder zumindest gemindert werden kann, ist auf der einen Seite Anlass 

zur Beseitigung und Beschädigung von (Bau-)Denkmälern, begründet auf der anderen 

Seite aber auch erst die Wirkmächtigkeit derartiger ikonoklastischer Gesten.62 

  

 
55  HABERMAS, S. 42. 
56  BARTETZKY, S. 11; MEIER, S. 90. 
57  SCHEURMANN, S. 75; SPIEGEL, Denkmalsturz, S. 13; DIESELBE, Volkszorn, S. 81. 
58  Zum Ganzen siehe TANDOC et al., S. 9. 
59  MURAT, S. 37. 
60  ASSMANN, Schatten, S. 26 ff. 
61  DIESELBE, Migrationsdenkmäler, S. 90. 
62  Zum Ganzen siehe FLECKNER, S. 30 f.; GRESSHAKE, S. 53 ff.; KREIS, S. 403; MEIER, S. 91; UN-

FRIED, S. 20. 
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5. Erinnerungskultur 

Denkmäler sind zusammen mit Filmen, Printmedien, Büchern, Ausstellungen und Ge-

denkveranstaltungen ein Teil der Erinnerungskultur,63 welche aus der Gesamtheit aller 

«denkbaren Formen der bewussten Erinnerung an historische Ereignisse, Persönlich-

keiten und Prozesse» besteht.64 Erinnerungskultur bezieht sich insbesondere auch auf 

schmerzliche Aspekte der Vergangenheit: Seit den 1980er Jahren ist vermehrt eine 

«Politik der Reue» wahrnehmbar. Siegergeschichten werden korrigiert und es wird 

Raum geschaffen für historische Erfahrungen von Subkulturen und Minderheiten. Da-

bei geht es insbesondere um die Anerkennung von historischen Wunden, verursacht 

durch die imperiale Ausbreitung des Christentums im Mittelalter, den Kolonialismus 

der Neuzeit sowie durch allgegenwärtigen Antisemitismus und Rassismus.65 So sollen 

Denkmäler, in Form von Zeugnissen der Unterdrückung, heutzutage auch zur Aufar-

beitung des begangenen Unrechts und zur historisch-politischen Bildung bewahrt wer-

den.66 Gegner dieser Bewegung sprechen von einer «heilsamen Ressource des Verges-

sens».67 Fordern sie und BLM-Aktivistinnen demnach übereinstimmend die Verdrän-

gung der Vergangenheit ein? Nein. Wie KRÜGER betont, ist es gerade das Vergessen, 

welches die Denkmäler zu Fall bringt.68 Es wird gefordert, dass Colston und Escher 

nicht nur als Wohltäter gedenkt wird, sondern dass man sich auch ihrem Bezug zum 

Sklavenhandel erinnert.69 Denkmäler können Wertesysteme und Machtverhältnisse re-

produzieren, verfestigen und normalisieren.70 Erinnerungs- und Denkmalkultur sind 

demnach auch ein Streit um Deutungshoheit und darum, «wer Teil des jeweils Erin-

nerten oder Vergessenen ist».71 

  

 
63  Bericht öffentliche Denkmäler, S. 42. 
64  CORNELISSEN. 
65  Zum Ganzen siehe ASSMANN, Unbehagen, S. 172 ff. 
66  DAVYDOV, in: DAVYDOV/SPENNEMANN, Teil I, N 811; FURRER, in: MOSIMANN/RENOLD/RASCHÈR, 

Kapitel 5, N 21. 
67  ASSMANN, Schatten, S. 78. 
68  KRÜGER. 
69  Bericht öffentliche Denkmäler, S. 1; KRÜGER. 
70  BLOKKER, S. 22; GRESSHAKE, S. 68 ff. 
71  Auslegeordnung Erinnerungskultur, S. 17; CORNELISSEN; GRESSHAKE, S. 73 ff.; SPIEGEL, Volks-

zorn, S. 79. 
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III. Denkmalschutz 

1. Begriffe 

1.1. Denkmalschutz und Denkmalpflege 

Denkmalschutz umfasst alle rechtlich begründeten, hoheitlichen Massnahmen, die den 

Schutz eines Denkmals vor menschlichen Eingriffen, wie Zerstörung, Verunstaltung 

oder Beseitigung, bezwecken.72 

Die Denkmalpflege auf der anderen Seite stellt, ohne hoheitliches Handeln, den Schutz 

der Baudenkmäler vor natürlichem Zerfall sicher und beschäftigt sich mit sachgerech-

ter Behandlung derselbigen.73 Da sich die Aufgabenbereiche der Denkmalpflege und 

des Denkmalschutzes teilweise überschneiden, können die Begriffe nicht immer klar 

auseinandergehalten werden und werden oft als Synonyme verwendet.74 

Ferner gibt es die Denkmalpflege als verwaltungsinterne Fachstelle sowohl auf der 

Ebene der Stadt Zürich (angegliedert an das Amt für Städtebau) wie auch des Kantons 

Zürich (angegliedert an die Baudirektion).75 Sie setzen die Anforderungen des Heimat-

schutzes gemäss PBG um.76 

Um Missverständnisse zu verhindern, wird in dieser Arbeit der Begriff der Denkmal-

pflege für die verwaltungsinternen Fachstellen und derjenige des Denkmalschutzes 

i.S.v. Art. 2 KGSG/FR für «die Gesamtheit der Massnahmen, die dazu dienen, die Kul-

turgüter zu erhalten und zur Geltung zu bringen» verwendet.77 

1.2. (Bau-)Denkmal 

Es gibt keine bundesrechtliche Definition des Denkmals.78 Welche Objekte vom Denk-

malschutz erfasst werden, bestimmt ausschliesslich das kantonale Recht,79 weswegen 

sich unterschiedliche Definitionen in den jeweiligen kantonalen Erlassen finden.80 

§ 203 Abs. 1 lit. c PBG spricht von Ortskernen, Quartieren, Strassen und Plätzen, Ge-

bäudegruppen, Gebäuden und Teilen sowie Zugehör von solchen, die als wichtige 

 
72  BERNET, S. 2; ENGELER, S. 11 f.; FEY, N 13; JAGMETTI, S. 116; JOLLER, S. 6. 
73  ENGELER, S. 11 f.; FEY, N 14; JOLLER, S. 6. 
74  BERNET, S. 1 f.; ENGELER, in: EHRENZELLER/ENGELER, § 7 N 3; ENGELER, S. 11 f.; JOLLER, S. 6. 
75  Anhang 2 Ziff. 8.2.1 lit. f ROAB; Anhang 1 lit. G Ziff. 10 VOG RR; BRGE I Nr. 0057/2023 vom 

17. März 2023 E. 4.5.4; ARE, Wichtige Begriffe, S. 1; HESS, S. 153; WINZELER, in: MOSIMANN/RE-
NOLD/RASCHÈR, Kapitel 5, N 58. 

76  ARE, Wichtige Begriffe, S. 1. 
77  WALDMANN, S. 116. 
78  ENGELER, S. 74 ff.; MEYER, S. 7 f.; WALDMANN, S. 115. 
79  Entscheid des VGer VB.2015.00362 vom 14. Juli 2016 E. 3.7. 
80  ENGELER, S. 112 ff.; WALDMANN, S. 115 f. 
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Zeugen einer politischen, wirtschaftlichen, sozialen oder baukünstlerischen Epoche 

erhaltenswürdig sind oder die Landschaften oder Siedlungen wesentlich mitprägen. 

Der Schutzumfang im Kanton Zürich ist demzufolge, mit Ausnahme von bestimmtem 

Zugehör, auf Baudenkmäler, also unbewegliche Objekte, beschränkt.81 

Statuen sind grundsätzlich bewegliche Objekte und besitzen daher nach Zürcheri-

schem Recht keine Denkmaleigenschaft.82 Gewisse Statuen können dennoch vom 

Denkmalschutz erfasst werden, da sie Zugehör oder Bestandteil eines Baudenkmals 

sind (§ 23 Abs. 3 KNHV).83 Voraussetzung hierfür ist, dass die Verbindung zum 

Schutzobjekt keine bloss vorübergehende ist.84 So werden die Escher-Statue als Be-

standteil einer Brunnenanlage und die Pestalozzi-Statue durch ihre Zugehörigkeit zu 

einer Gartenanlage von § 203 Abs. 1 lit. c PBG erfasst.85 

Diese Arbeit beschränkt sich auf die Untersuchung von Objekten, die als Schutzob-

jekte gemäss PBG in Frage kommen. Im Folgenden ist deshalb unter dem Begriff des 

Denkmals immer ein Baudenkmal i.S.v. § 203 Abs. 1 lit. c PBG zu verstehen. 

Zentrale Merkmale eines Denkmals sind die Schaffung durch Menschenhand und die 

sogenannte Zeugenschaft, also die Fähigkeit von historischen, technischen, wirtschaft-

lichen oder gesellschaftlichen Gegebenheiten, Ereignissen oder Entwicklungen be-

richten zu können.86 Nach heutiger Ansicht kann ein Denkmal seine Aufgabe als Zeuge 

nur erfüllen, solange seine historische Substanz erhalten bleibt.87 Daher bezweckt der 

Denkmalschutz die Bewahrung dieser ursprünglichen Substanz.88 

Die Frage, inwieweit die vorgesehene Abdeckung der Inschriften an den Fassaden der 

Häuser in der Niederdorferstrasse und im Neumarkt in die schutzwürdige Substanz der 

Objekte eingreift, war Bestandteil des Prozesses vor dem Baurekursgericht.89 Während 

der Stadtrat argumentierte, dass aufgrund der Reversibilität der Abdeckung nur ein 

untergeordneter Eingriff in die denkmalgeschützte Bausubstanz vorliege und der 

 
81  ENGELER, S. 26, 55; FRITZSCHE/BÖSCH/WIPF/KUNZ, S. 274; HESS, S. 132; JAGMETTI, S. 115 f.; 

JOLLER, S. 5. 
82  BRKE I Nr. 0378/2004 vom 17. Dezember 2004 E. 8. 
83  JOLLER, S. 9 f. 
84  BRKE I Nr. 0378/2004 vom 17. Dezember 2004 E. 8; FRITZSCHE/BÖSCH/WIPF/KUNZ, S. 275. 
85  Alle inventarisierten Objekte der Stadt Zürich sind unter <https://www.stadt-zuerich.ch/geodaten/ 

download/Denkmalpflege_Inventar> abrufbar (aufgerufen am: 16. März 2024). 
86  BERNET, S. 1; ENGELER, S. 13 ff.; FRITZSCHE/BÖSCH/WIPF/KUNZ, S. 271 ff.; FURRER, in: MOSI-

MANN/RENOLD/RASCHÈR, Kapitel 5, N 23; HESS, S. 75 ff.; JAGMETTI, S. 116; WALDMANN, S. 116. 
87  Entscheid des VGer VB.2011.00348 vom 25. Oktober 2011 E. 3.2.3; FURRER, in: MOSIMANN/RE-

NOLD/RASCHÈR, Kapitel 5, N 24; KOLETSIS, N 357. 
88  BERNET, S. 8 f., 26 f.; WALDMANN, S. 125; WINZELER, in: MOSIMANN/RENOLD/RASCHÈR, Kapi-

tel 5, N 73 ff. 
89  BRGE I Nr. 0057/2023 vom 17. März 2023 E. 3 ff. 
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Schutzzweck der Objekte daher nicht in Frage gestellt werde,90 vertraten der Zürcher 

Heimatschutz und das Baurekursgericht die Ansicht, dass durch die Abdeckung das 

Erscheinungsbild, der Zeugenwert und damit auch der Schutzzweck der Objekte in 

Mitleidenschaft gezogen werde.91 Die Reversibilität der Massnahme ändere nichts an 

dieser Einschätzung, da durch die Abdeckung das Aussehen und die Aussagekraft als 

Zeuge dauerhaft und auf unbestimmte Zeit beeinträchtigt würden.92 

1.3. Inventare 

§ 203 Abs. 2 PBG verpflichtet Kanton und Gemeinde zur Erstellung von Inventaren 

über alle potenziellen Schutzobjekte.93 Inventare, als Arbeitsinstrumente der kantona-

len und kommunalen Behörden, helfen bei der Planung von Heimatschutzmassnahmen 

und bei der Beurteilung von Änderungen an Schutzobjekten.94 Gemäss 

§ 6 Abs. 1 KNHV müssen die Inventare das Schutzobjekt knapp umschreiben, bewer-

ten und Auskunft geben über bestehende Schutzmassnahmen und den Schutzzweck 

des Objekts. 

Für die Festsetzung der überkommunalen Inventare ist die Baudirektion des Kantons 

Zürich zuständig (§ 203 Abs. 2 i.V.m. 211 Abs. 1 PBG).95 Sie führen getrennte Inven-

tare für Objekte von regionaler und kantonaler Bedeutung (§ 5 KNHV).96 Das Inventar 

der schützenswerten Bauten von kommunaler Bedeutung wird in der Stadt Zürich ge-

mäss § 203 Abs. 2 i.V.m. 211 Abs. 2 PBG und Art. 10 Abs. 1 ROAB durch den Stadt-

rat festgesetzt.97 

Die Aufnahme eines Objekts in ein kantonales oder kommunales Inventar löst keine 

unmittelbaren Rechtswirkungen aus.98 Die Wirkung der Inventare beschränkt sich da-

rauf, «die Behörde […] darauf aufmerksam zu machen, dass die aufgenommenen 

 
90  BRGE I Nr. 0057/2023 vom 17. März 2023 E. 3. 
91  Ibid. E. 4.3, 4.5.1. 
92  BRGE I Nr. 0057/2023 vom 17. März 2023 E. 4.5.1; bei der Beurteilung der Schutzobjektqualität 

(siehe S. 19 f.) sind demgegenüber bereits vorgenommene reversible Änderungen nicht massgebend, 
siehe Entscheide des VGer VB.2010.00676 vom 25. April 2012 E. 7.4.1; VB.2004.00119 vom 29. 
September 2004 E. 3.2; BRGE II Nrn. 0087 - 0096/2019 vom 18. Juni 2019 E. 5.6.1. 

93  BACHMANN, S. 38; FRITZSCHE/BÖSCH/WIPF/KUNZ, S. 278; STÖRI, S. 11. 
94  Entscheid des VGer VB.2009.00662 vom 19. Mai 2010 E. 3.3; FRITZSCHE/BÖSCH/WIPF/KUNZ, 

S. 277; IMHOLZ, S. 9. 
95  JAAG/RÜSSLI, N 4438. 
96  HESS, S. 158. 
97  JAAG/RÜSSLI, N 4438. 
98  BACHMANN, S. 38; ENGELER, S. 221; FRITZSCHE/BÖSCH/WIPF/KUNZ, S. 277 ff.; HESS, S. 156; IM-

HOLZ, S. 9. 
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Objekte im Falle von Veränderungen einer erhöhten Aufmerksamkeit bedürfen».99 Von 

Inventaren geht ferner keine negative Rechtskraft aus.100 Auch nicht inventarisierte 

Objekte mit Schutzobjektcharakter sind von den Behörden zu schonen (§ 1 KNHV).101 

Die Inventaraufnahme wird nicht publiziert und kann nicht angefochten werden.102 

2. Gesetzliche Grundlagen 

2.1. Völkerrecht 

Auf völkerrechtlicher Ebene gibt es mehrere Übereinkommen, die den Denkmalschutz 

zum Gegenstand haben.103 Zwar ist keines dieser Übereinkommen direkt anwendbar, 

sie können jedoch unter Umständen zur Auslegung und Ergänzung des nationalen 

Rechts beigezogen werden.104 

2.2. Bundesrecht 

Art. 78 Abs. 1 BV erklärt die Kantone für den Heimatschutz zuständig. Art. 78 Abs. 2 

und 3 BV belassen dem Bund beschränkte Kompetenzen: Während Abs. 2 dem Bund 

eine «Selbstbindung im Zusammenhang mit eigenen Aufgaben» auferlegt,105 überträgt 

Abs. 3 dem Bund eine parallele Kompetenz im Bereich des Schutzes von «Objekten 

von gesamtschweizerischer Bedeutung».106 

Das NHG dient, im Rahmen dieser Zuständigkeitsordnung, als Grundsatzgesetzge-

bung zur Umsetzung des verfassungsrechtlichen Schutzauftrages im Natur- und Hei-

matschutz.107 Ferner existieren auch auf Bundesebene Inventare: Die Aufnahme eines 

Objekts in die Bundesinventare BLN, ISOS und IVS bewirkt im Unterschied zur 

 
99  BACHMANN, S. 39; in der Rechtsprechung ist deshalb von einer «Vermutung der Schutzwürdigkeit» 

die Rede, siehe BGer Urteil 1C_92/2021 vom 7. Juni 2021 E. 2.1; Entscheid des VGer 
VB.2022.00515 vom 12. Mai 2023 E. 5.1.4. 

100  HESS, S. 157. 
101  FRITZSCHE/BÖSCH/WIPF/KUNZ, S. 292; HESS, S. 157; STÖRI, S. 6. 
102  BACHMANN, S. 41; FRITZSCHE/BÖSCH/WIPF/KUNZ, S. 279; HESS, S. 166; IMHOLZ, S. 10. 
103  Haager Abkommen für den Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten vom 14. Mai 1954 

(SR 0.520.3); Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturgutes der Welt vom 23. November 
1972 (SR 0.451.41; «UNESCO-Übereinkommen»); Übereinkommen zum Schutz des baugeschicht-
lichen Erbes in Europa vom 3. Oktober 1985 (SR 0.440.4; «Granada-Übereinkommen»); Europäi-
sches Übereinkommen zum Schutz des archäologischen Erbes vom 16. Januar 1992 (SR 0.440.5; 
«Valletta-Übereinkommen»); Zweites Protokoll zum Haager Abkommen von 1954 für den Schutz 
von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten vom 26. März 1999 (SR 0.520.33); Rahmenübereinkom-
men des Europarats über den Wert des Kulturerbes für die Gesellschaft (SR 0.440.2; «Faro-Konven-
tion»). 

104  ENGELER, S. 92 ff.; FRITZSCHE/BÖSCH/WIPF/KUNZ, S. 268. 
105  DAJCAR/GRIFFEL, BSK BV, N 14 zu Art. 78 BV. 
106  BIAGGINI, Komm. BV, N 4 zu Art. 78 BV. 
107  WALTHER/WEBER, in: EHRENZELLER/ENGELER, § 4 N 13. 



 13 

Aufnahme in ein kantonales oder kommunales Inventar nicht nur die Vermutung der 

Schutzwürdigkeit, sondern begründet ein öffentliches Schutzinteresse.108 

Nach § 3 KNHV sind bei Fragen des Denkmalschutzes Bundesinventare beizuziehen. 

Hierbei kommt, bei gleichzeitiger Berührung des Ortsbildschutzes, das ISOS in Frage. 

Da kein eigentliches Denkmalschutzinventar auf Bundesebene existiert, sind die übri-

gen Bundesinventare bei denkmalschutzrechtlichen Fragestellungen nicht zu berück-

sichtigen.109 

2.3. Kantonales und kommunales Recht 

Gemäss Art. 103 Abs. 2 KV sind Kanton und Gemeinden für den Denkmalschutz zu-

ständig. Die einzelnen Bestimmungen des Denkmalschutzes finden sich in den 

§§ 203 ff. PBG unter dem III. Titel «Natur- und Heimatschutz». Ferner zu beachten 

sind weitere kantonale Erlasse wie die KNHV und diverse Schutzverordnungen, wie 

beispielsweise die Altstadtschutzverordnung Zürich.110 Die Gemeinden können im 

Rahmen der ihnen durch das kantonale Recht eingeräumten Autonomie weitere 

Schutzvorschriften und -reglemente erlassen.111 

2.3.1. Selbstbindung 

Gemäss § 204 Abs. 1 PBG haben Staat, Gemeinden sowie jene Körperschaften, Stif-

tungen und selbstständigen Anstalten des öffentlichen und privaten Rechts, die öffent-

liche Aufgaben erfüllen, in ihrer Tätigkeit dafür zu sorgen, dass Schutzobjekte ge-

schont und, wo das öffentliche Interesse an diesen überwiegt, ungeschmälert erhalten 

bleiben. Bei dieser Pflicht spricht man von der Selbstbindung des Gemeinwesens.112 

Sie besteht nach § 1 KNHV auch ohne förmliche Unterschutzstellung oder Aufnahme 

in ein Inventar und ist grundsätzlich bei sämtlichen staatlichen Tätigkeiten zu beach-

ten, so auch bei der Beseitigung von Schutzobjekten oder einem Eingriff in die ge-

schützte Bausubstanz im Rahmen einer künstlerischen Kontextualisierung.113 Folglich 

dürfen Baudenkmäler durch das Gemeinwesen oder den Kanton nicht entfernt oder 

verändert werden, wenn das öffentliche Interesse an deren ungeschmälerten Erhaltung 

 
108  BGer Urteil 1C_118/2016 vom 21. März 2017 E. 4.2; FRITZSCHE/BÖSCH/WIPF/KUNZ, S. 277. 
109  Zum Ganzen siehe FEY, N 53. 
110  DIESELBE, N 68. 
111  MEYER, S. 9; WALDMANN, S. 115. 
112  FRITZSCHE/BÖSCH/WIPF/KUNZ, S. 292; HESS, S. 143; IMHOLZ, S. 6; SEILER GERMANIER, S. 43; 

STÖRI, S. 5. 
113  FRITZSCHE/BÖSCH/WIPF/KUNZ, S. 292; HESS, S. 146. 
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alle anderen beteiligten Interessen überwiegt.114 Zu beachten ist ferner, dass die Selbst-

bindung nicht zu einem Ausschluss der Inventarisierungspflicht bei Objekten im öf-

fentlichen Eigentum führt.115 

2.3.2. Schutzmassnahmen / Unterschutzstellungsverfahren 

Ob ein Objekt zu schützen ist, beurteilt sich anhand einer zweistufigen Prüfung, wobei 

in einem ersten Schritt durch die Denkmalpflege festgestellt wird, ob es sich beim 

Objekt um einen wichtigen Zeugen handelt. In einem zweiten Prüfschritt ist unter 

rechtlichen Gesichtspunkten zu beurteilen, inwieweit die Anordnung einer Schutz-

massnahme nach § 205 PBG geboten ist.116 

Für die Anordnung von Schutzmassnahmen ist bei kommunalen Inventarobjekten die 

Gemeindeexekutive und bei Objekten von überkommunalerer Bedeutung die Baudi-

rektion zuständig (§ 211 Abs. 1 und 2 PBG). Da Gemeinde und Kanton aufgrund von 

§ 204 PBG zu Schonung, Erhaltung und Pflege von Schutzobjekten verpflichtet sind, 

kann für Objekte in ihrem Eigentum grundsätzlich auf Schutzmassnahmen nach 

§ 205 PBG verzichtet werden.117 Da jedoch § 204 PBG die Bindung des Gemeinwe-

sens äusserst abstrakt umschreibt, kann es unter Umständen Sinn ergeben Schutzmas-

snahmen anzuordnen, um den Schutzumfang zu konkretisieren.118 Insbesondere bei 

Objekten im Eigentum von Körperschaften öffentlichen und privaten Rechts, welche 

öffentliche Aufgaben erfüllen und daher ebenfalls der Selbstbindung unterliegen,119 

sollte im jeweiligen Einzelfall überprüft werden, ob aus Gründen der Klarheit und 

Rechtssicherheit Schutzmassnahmen angeordnet werden müssen.120 Bei der Entschei-

dung, ob bei einem derartigen Objekt, Schutzmassnahmen anzuordnen sind, sind die 

betroffenen öffentlichen Interessen gegeneinander abzuwägen.121 Dabei ist auf die Be-

dürfnisse und Ansprüche der Bevölkerung Rücksicht zu nehmen. Gemäss dem Bun-

desgericht dürfen Schutzmassnahmen «nicht lediglich im Interesse eines begrenzten 

Kreises von Fachleuten erlassen werden. Sie müssen […] von einem grösseren Teil 

 
114  Entscheid des VGer VB.2007.00126 vom 12. Juli 2007 E. 5.2; BRGE I Nr. 0057/2023 vom 17. März 

2023 E. 4.5.1; BRGE II Nr. 0029/2018 vom 20. März 2018 E. 7.4; HESS, S. 151; IMHOLZ, S. 7; 
STÖRI, S. 7, 10. 

115  STÖRI, S. 11. 
116  Zum Ganzen siehe FRITZSCHE/BÖSCH/WIPF/KUNZ, S. 272. 
117  Entscheid des VGer VB.2009.00270 vom 24. Februar 2010 E. 3.5; BRGE II Nr. 0029/2018 vom 

20. März 2018 E. 6. 
118  STÖRI, S. 12 f.; BRGE III Nr. 0034/2023 vom 8. März 2023 E. 7.3; FRITZSCHE/BÖSCH/WIPF/KUNZ, 

S. 292 f.; IMHOLZ, S. 8. 
119  Entscheid des VGer VB.2018.00361 vom 13. Juni 2019 E. 3.2.1. 
120  SEILER GERMANIER, S. 45; STÖRI, S. 6 f., 12 f. 
121  Entscheid des VGer VB.2007.00126 vom 12. Juli 2007 E. 5.2; SEILER GERMANIER, S. 44 f. 
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der Bevölkerung bejaht werden, um Anspruch auf eine gewisse Allgemeingültigkeit 

erheben zu können».122 

3. Verfahren zur Entfernung oder Veränderung eines Denkmals 

Wie oben bereits erläutert wurde, kann das Gemeinwesen Denkmäler, unabhängig da-

von, ob sie in ein Inventar aufgenommen wurden, nur entfernen, abdecken oder im 

Rahmen einer künstlerischen Kontextualisierung einen anderweitigen Eingriff in ihre 

schutzwürdige Substanz vornehmen, wenn das öffentliche Interesse daran das Inte-

resse an einer ungeschmälerten Erhaltung überwiegt.123 

Bei einem inventarisierten Objekt muss vor einer Entfernung oder Veränderung des-

selbigen eine Schutzabklärung durch die Denkmalpflege vorgenommen werden.124 

Auf eine solche darf nur verzichtet werden, wenn eine Beeinträchtigung des Objekts 

von vornherein ausgeschlossen werden kann, was wohl weder bei einer Entfernung 

noch bei einer künstlerischen Kontextualisierung eines Denkmals der Fall sein wird.125 

Ergibt die Schutzabklärung, dass überwiegende Interessen eine Entfernung des Ob-

jekts rechtfertigen, ist das Objekt aus dem Inventar zu entlassen.126 Selbiges gilt, falls 

sich herausstellt, dass ein Objekt nicht (mehr) schutzwürdig ist.127 Ist durch überwie-

gende Interessen eine Veränderung des Objekts im Rahmen einer künstlerischen Kon-

textualisierung gerechtfertigt, muss abgeklärt werden, inwieweit der Schutzzweck 

dadurch beeinträchtigt wird. Gegebenenfalls muss auch dann eine Inventarentlassung 

erfolgen.128 Zuständig für den Entscheid über die Entlassung eines Objekts aus dem 

Inventar ist bei Objekten von kommunaler Bedeutung die Gemeindeexekutive 

(§ 203 Abs. 2 i.V.m. § 211 Abs. 2 PBG) und bei überkommunalen Inventarobjekten 

 
122  Zum Ganzen siehe BGE 118 Ia 384 E. 5a S. 389; bestätigt in BGE 135 I 176 E. 6.2 S. 182; 120 Ia 

270 E. 4a S. 275. 
123  Entscheid des VGer VB.2007.00126 vom 12. Juli 2007 E. 5.2; BRGE I Nr. 0057/2023 vom 17. März 

2023 E. 4.5.1; HESS, S. 151; STÖRI, S. 7, 10. 
124  Entscheide des VGer VB.2005.00242 vom 19. August 2005 E. 4.1; VB.2002.00172 vom 2. Septem-

ber 2002 E. 1c/cc; BRGE I Nr. 0057/2023 vom 17. März 2023 E. 4.5.1; BRGE II Nr. 0071/2021 
vom 27. April 2021 E. 5.1; BRKE I Nrn. 0270 - 0271/2010 vom 10. Dezember 2010 E. 7.2.1; 
BRKE IV Nr. 0043/2009 vom 19. März 2009 E. 5.2; STRB, nicht inventarisierte Bauten, S. 1; BACH-
MANN, S. 39; FEY, N 107; FRITZSCHE/BÖSCH/WIPF/KUNZ, S. 295, 304 f. 

125  Entscheide des VGer VB.2005.00242 vom 19. August 2005 E. 4.1; VB.2002.00172 vom 2. Septem-
ber 2002 E. 1c/cc; BRGE I Nr. 0057/2023 vom 17. März 2023 E. 4.5.1; BRKE I 
Nrn. 0270 - 0271/2010 vom 10. Dezember 2010 E. 7.2.1; BRKE IV Nr. 0043/2009 vom 19. März 
2009 E. 5.2. 

126  Entscheid des VGer VB.2011.00644 vom 13. Juni 2012 E. 5.6; FEY, N 86. 
127  Entscheid des VGer VB.2010.00032 vom 9. Februar 2011 E. 5.3; BRGE II Nr. 0071/2021 vom 

27. April 2021 E. 5.1; FEY, N 86; FRITZSCHE/BÖSCH/WIPF/KUNZ, S. 305. 
128  Vgl. zum Ganzen Entscheid des VGer VB.2012.00287 E. 6.2 ff. 
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die Baudirektion des Kantons Zürich (§ 203 Abs. 2 i.V.m. § 211 Abs. 1 PBG).129 Die 

Inventarentlassung entspricht in der Regel einem negativen Schutzentscheid, also ei-

ner definitiven Nicht-Unterschutzstellung, weswegen gemäss § 338 b PBG gesamt-

kantonal tätige Verbände, die sich seit wenigstens zehn Jahren im Kanton statutenge-

mäss dem Natur- und Heimatschutz oder verwandten, rein ideellen Zielen widmen, 

wie beispielsweise der Zürcher Heimatschutz, Rekurs dagegen einlegen können.130 

Soll ein nicht inventarisiertes Objekt entfernt oder verändert werden, so ist kein spezi-

elles Verfahren durch das Gesetz vorgeschrieben.131 Eine Schutzabklärung ist jedoch 

auch hier erforderlich, sofern sich das Objekt als potenzielles Denkmal herausstellt.132 

Um möglichst keine potenziellen Schutzobjekte zu gefährden, hat der Stadtrat einen 

Verfahrensablauf für die Beseitigung von nicht inventarisierten Objekten in Form einer 

Dienstanweisung vorgeschrieben. Das Verfahren wird durch eine Meldung der Eigen-

tümervertretung an die Denkmalpflege eingeleitet. Je nach deren Einschätzung kann 

entweder die Entfernung des Objekts genehmigt werden, oder es bedarf, sofern die 

Schutzwürdigkeit vermutet wird, einer vertieften Untersuchung, welche in einem Be-

schluss des Stadtrats mündet, der über die Entfernung bzw. Veränderung des Objekts 

oder eine Inventaraufnahme befindet.133 Der Entscheid über die Beseitigung oder Ver-

änderung eines nicht inventarisierten Denkmals wird grundsätzlich nicht auf den 

III. Titel des PBG/ZH («Natur und Heimatschutz») gestützt und ist daher generell nicht 

vom Verbandsbeschwerderecht erfasst (§ 338 b Abs. 1 PBG).134 Praxis und Literatur 

anerkennen ein solches dennoch, sofern die Schutzwürdigkeit des Objekts glaubhaft 

dargelegt wird und wahrscheinlich erscheint.135 

Wurde ein Objekt bereits rechtskräftig unter Schutz gestellt, kann diese Schutzmass-

nahme nur bei Vorliegen einer wesentlichen Änderung der tatsächlichen oder rechtli-

chen Verhältnisse aufgehoben werden.136 Da die Unterschutzstellung von Anfang an 

nur zulässig ist, wenn sie aufgrund einer umfassenden Abwägung der betroffenen In-

teressen gerechtfertigt erscheint, kann die Aufhebung derselbigen nur zulässig sein, 

 
129  BACHMANN, S. 39. 
130  Entscheid des VGer VB.2009.00662 vom 19. Mai 2010 E. 3.2; BACHMANN, S. 41; IMHOLZ, S. 10. 
131  STRB, nicht inventarisierte Bauten, S. 2. 
132  BACHMANN, S. 43. 
133  Zum Ganzen siehe STRB, nicht inventarisierte Bauten, S. 1 f. 
134  BACHMANN, S. 43. 
135  Entscheide des VGer VB.2022.00065 vom 10. November 2022 E. 4.1; VB.2013.00411 vom 17. Ap-

ril 2014 E. 2.1; VB.2003.00197 vom 10. September 2003 E. 2a; BACHMANN, S. 42 ff.; FRITZ-
SCHE/BÖSCH/WIPF/KUNZ, S. 566. 

136  Entscheid des VGer VB.2008.00432 vom 25. Februar 2009 E. 3.2; FRITZSCHE/BÖSCH/WIPF/KUNZ, 
S. 306. 
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wenn sie auf einer mindestens ebenso umfassenden und eingehenden Interessenermitt-

lung und -abwägung beruht.137 

Eine Verpflichtung zur Beseitigung von belasteten Denkmälern aufgrund Art. 8 BV 

oder Art. 261bis StGB besteht nicht.138 Generell kann gesagt werden, dass in unserer 

liberalen Gesellschaft kein Anspruch besteht, «vom Anblick bestimmter Gegenstände 

verschont zu werden, die man selbst für unerträglich hält».139 Demnach dürfen auch 

Denkmäler, die nicht auf allgemeine Zustimmung in der Bevölkerung stossen, im öf-

fentlichem Raum einen Platz einnehmen.140 Der Stadtrat beziehungsweise die Baudi-

rektion kann somit, im Rahmen der beschränkten Vorschriften zur Interessenabwä-

gung,141 nach freiem Ermessen über das Schicksal eines Denkmals bestimmen. 

IV. Interessenabwägung 

1. Öffentliche Interessen 

Art. 5 Abs. 2 BV schreibt vor, dass jegliches staatliches Handeln im öffentlichen Inte-

resse liegen muss. Öffentliche Interessen legitimieren Staatlichkeit und Staatsge-

walt.142 Alle staatlichen Organe sind verpflichtet, zu ihrer Verwirklichung beizutra-

gen,143 wobei die Benennung jeweils durch den Verfassungs- und Gesetzgeber er-

folgt.144 Bei deren Bestimmung und Auslegung kommt den rechtsanwendenden Be-

hörden allerdings ein gewisser Beurteilungsspielraum zu, «sofern ihre besonderen 

Kenntnisse oder ihre Vertrautheit mit den tatsächlichen Verhältnissen für die Ausle-

gung bedeutsam sind».145 

Die Wertvorstellungen unserer Gesellschaft unterliegen einem ständigen Wandel.146 In 

gleichem Masse verändern sich auch die öffentlichen Interessen, als «Spiegelbild der 

tatsächlichen gesellschaftlichen Strömungen und Bedürfnisse»,147 und können deshalb 

nicht starr definiert, sondern müssen kurz-, mittel- und langfristig neu bestimmt 

 
137  Entscheid des VGer VB.2008.00432 vom 25. Februar 2009 E. 3.2 m.w.H. 
138  BRGE I Nr. 0057/2023 vom 17. März 2023 E. 4.5.3; Bericht RiöR, S. 10. 
139  BARTETZKY, S. 11; DAVYDOV, Pietät, S. 331. 
140  Bericht öffentliche Denkmäler, S. 2 f. 
141  Siehe S. 23 ff. 
142  GRISEL, S. 340; HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, N 171; HAFNER, S. 281 ff.; KARLEN, 

S. 53 ff.; PLÜSS, Flughäfen, S. 56 f. 
143  HAFNER, S. 307; WYSS, Teil 1, N 3. 
144  BGE 142 I 49 E. 8.1 S. 66; 138 I 378 E. 8.3 S. 393; BIAGGINI, Komm. BV, N 18 zu Art. 5 BV; 

KARLEN, S. 56; PLÜSS, Flughäfen, S. 61 f.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 440 ff.; WYSS, 
Teil 1, N 164 ff. 

145  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, N 463. 
146  PLÜSS, Flughäfen, S. 57 f. 
147  WYSS, Teil 1, N 18. 
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werden.148 Die staatlichen Organe müssen den gesellschaftlichen Veränderungen 

Rechnung tragen.149 Durch gesellschaftliche, technische und weitere Entwicklungen 

können sowohl neue öffentliche Interessen entstehen, als auch bestehende in den Hin-

tergrund rücken oder verschwinden.150 So wurden früher beispielsweise ausschliess-

lich Baudenkmäler aufgrund ihrer besonderen Schönheit oder Altertümlichkeit unter 

Schutz gestellt.151 Nach heutiger Ansicht sollen aber auch Denkmäler geschützt wer-

den, die wir als hässlich empfinden und die an schmerzliche oder unrühmliche Inhalte 

unserer Geschichte erinnern. Dazu gehören Industriebauten, bescheidene Arbeitersied-

lungen und insbesondere auch Zeugnisse der Unterdrückung. Sie gelten als wichtiger 

Bestandteil der kollektiven Erinnerung,152 weswegen ihr Schutz grundsätzlich im öf-

fentlichen Interesse liegt.153 

Sich der Unbeständigkeit der öffentlichen Interessen bewusst, prüfte das Baurekurs-

gericht im Prozess um die umstrittenen Inschriften, anhand der Rassismusberichte der 

Stadt Zürich aus den Jahren 2009, 2013, 2017 und 2022, inwiefern sich das öffentliche 

Interesse an der Rassismusbekämpfung im staatlichen Tätigkeitsfeld der Stadt Zürich 

während dieser Zeit entwickelt hat.154 

Neben dem zeitlichen Wandel unterliegen die öffentlichen Interessen auch einer fort-

schreitenden «Individualisierung», da in unserer pluralistisch-demokratischen Gesell-

schaft oft unterschiedliche Interessen parallel nebeneinander existieren.155 GRIFFEL be-

zeichnet sie deshalb als «ein heterogenes Konglomerat zeitlich und örtlich wandelba-

rer, teils gleichlaufender, teils gegenläufiger, verschiedenste gesellschaftliche Gruppen 

betreffender und insofern häufig partikulärer Interessen».156 Dies zeigt sich auch in 

einer zunehmenden Polarisierung der Debatte, um die Zukunft umstrittener Denkmä-

ler.157 

  

 
148  BGE 142 I 49 E. 8.1 S. 66; 138 I 378 E. 8.3 S. 393 f.; HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, 

N 314; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, N 465 ff.; HAFNER, S. 293; MEYER, S. 6; MOOR, S. 26; 
TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 445; WYSS, Teil 1, N 301; PLÜSS, Flughäfen, S. 57 f.; RASCHÈR, 
S. 47. 

149  WYSS, Teil 1, N 461. 
150  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, N 465. 
151  BGE 118 Ia 384 E. 5a S. 388 f.; BGer Urteil vom 2. Juli 1986 in: ZBl 1987 S. 538 - 544 E. 3c 

S. 541 ff.; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, N 466; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 445. 
152  Zum Ganzen siehe FURRER, in: MOSIMANN/RENOLD/RASCHÈR, Kapitel 5, N 21. 
153  BGE 118 Ia 384 E. 5a S. 388 f.; BGer Urteil vom 2. Juli 1986 in: ZBl 1987 S. 538 - 544 E. 3c 

S. 541 ff.; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, N 466; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 445. 
154  BRGE I Nr. 0057/2023 vom 17. März 2023 E. 4.5.5. 
155  MOOR, S. 26 f.; PLÜSS, Flughäfen, S. 59 f.; WYSS, Teil 1, N 12 f. 
156  GRIFFEL, N 445. 
157  Bericht RiöR, S. 5. 
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1.1.Denkmalschutzinteresse 

Denkmäler «sind Orientierungspunkte der Erinnerung. Sie vergegenwärtigen Vergan-

genheit und strukturieren das kollektive Gedächtnis, indem sie der Gegenwart eine 

bestimmte Vergangenheit zuordnen».158 Das kollektive Gedächtnis, als Gegenstück 

zum individuellen Gedächtnis,159 besteht gemäss ASSMANN aus «einem Fundus von 

Erfahrung und Wissen, der von seinen lebendigen Trägern abgelöst und auf materielle 

Datenträger [wie beispielsweise Denkmäler] übergegangen ist».160 FURRER betont da-

bei, dass kollektives Erinnern nicht mit Geschichte, «der Kenntnis von Fakten und 

Abläufen», verwechselt werden darf.161 Gedächtnis und Identität einer Gesellschaft 

werden durch die Auswahl der Datenträger kuratiert.162 Da kollektive Erinnerung 

heute als «die unerlässliche kulturelle Voraussetzung zu Selbsterkenntnis und Selbst-

verständnis einer Gesellschaft und damit zu ihrer Weiterentwicklung» angesehen 

wird,163 wird auch von einem «Grundbedürfnis nach Erinnerung» und einem «Grund-

recht auf Geschichte» gesprochen, welches durch den Denkmalschutz sichergestellt 

werden soll.164 

Nach dem Gesagten leuchtet ein, dass der Schutz von Baudenkmälern unbestrittener-

massen im öffentlichen Interesse liegt.165 Trotzdem muss aber im jeweiligen Einzelfall 

geprüft werden, ob ein konkretes Objekt schützenswert ist, das heisst, das öffentliche 

Interesse am Schutz hat in jedem einzelnen Fall selbstständig nachgewiesen zu wer-

den.166 Dafür muss festgestellt werden, ob das jeweilige Objekt Schutzobjektqualität 

aufweist, das heisst, ob es die Voraussetzungen gemäss § 203 Abs. 1 lit. c PBG er-

füllt.167 Massgebende Faktoren sind dabei insbesondere: die Bedeutung des Objekts 

aus historischer oder kultureller Perspektive, die Lesbarkeit und Symbolik, das Aus-

mass der Prägung des Ortsbilds, Interessen des Landschaftsschutzes sowie der Archä-

ologie, der Bezug zu anderen Schutzobjekten oder geschützten Bauteilen, der Bezug 

 
158  UNFRIED, S. 18. 
159  ASSMANN, Schatten, S. 23 ff. 
160  DIESELBE, Schatten, S. 34. 
161  FURRER, in: MOSIMANN/RENOLD/RASCHÈR, Kapitel 5, N 7. 
162  Auslegeordnung Erinnerungskultur, S. 75; ASSMANN, Schatten, S. 35. 
163  FURRER, in: MOSIMANN/RENOLD/RASCHÈR, Kapitel 5, N 11. 
164  EKD, Leitsätze, S. 12; MÖRSCH, S. 39. 
165  BGE 120 Ia 270 E. 4a S. 275; 105 Ia 257 E. 5a S. 259 f.; BERNET, S. 15 ff.; DAVYDOV, in: DAVY-

DOV/SPENNEMANN, Teil I, N 810; GRISEL, S. 346; HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, N 602; 
JOLLER, S. 47, 55; RASCHÈR, S. 47 f.; WALDMANN, S. 124. 

166  BGer Urteil vom 2. Juli 1986 in: ZBl 1987 S. 538 - 544 E. 3c S. 542 f.; ENGELER, in: EHRENZEL-
LER/ENGELER, § 7 N 252; FEY, N 246; MEYER, S. 6; RASCHÈR, S. 49; REY, in: EGLI/MOSI-
MANN/STEIGER-SACKMANN/LUSTENBERGER, § 11 N 14, 19; VON TSCHARNER, S. 78. 

167  Entscheid des VGer VB.2022.0026 vom 31. August 2023 E. 2.2; FEY, N 247 ff. 
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zu bedeutenden Persönlichkeiten, das Alter des Objekts und die Anzahl vorhandener 

ähnlicher Schutzobjekte.168 Diese Faktoren bestimmen den «Eigenwert» und «Situati-

onswert» eines Objekts.169 Der Eigenwert bezieht sich auf die Bedeutung des Bau-

werks selbst, als wichtigen Zeugen einer politischen, wirtschaftlichen, sozialen oder 

baukünstlerischen Epoche. Der Situationswert hingegen bezeichnet «den Wert eines 

Objekts, der sich in Bezug auf seine Stellung in der gesamten Umgebungsstruktur 

ergibt», also inwieweit ein Objekt die Landschaften oder Siedlungen in seiner Umge-

bung wesentlich mitprägt.170 Die Schutzwürdigkeit eines Objekts kann sich aus dem 

Zusammenspiel von Eigen- und Situationswert ergeben.171 Allerdings genügt für die 

Bejahung der Schutzobjektqualität bereits, dass entweder Eigen- oder Situationswert 

gegeben ist.172 Eigen- und Situationswert müssen so beschaffen sein, dass die breitere 

Bevölkerung in der Lage ist das Objekt als wichtigen Zeugen und / oder umgebungs-

prägendes Objekt wahrnehmen zu können.173 

Das Bundesgericht verlangt bei der Beurteilung der Schutzobjektqualität, «eine sach-

liche, auf wissenschaftlichen Kriterien abgestützte Gesamtbeurteilung […], welche 

den kulturellen, geschichtlichen, künstlerischen und städtebaulichen Zusammenhang 

eines Bauwerks mitberücksichtigt».174 Dementsprechend sind in die Beurteilung der 

potenziellen Schutzobjekte verwaltungsinterne Fachstellen und, sofern diese zu den 

sich stellenden Fragen nicht genügend Auskunft geben können, auch Gutachter invol-

viert.175 

Für eine Bejahung der Schutzobjektqualität ist ein Mindestmass an Schutzwürdigkeit 

erforderlich.176 Kann keine Schutzwürdigkeit ausgemacht werden, hat eine weitere 

Prüfung zu unterbleiben, da es am entsprechenden Denkmalschutzinteresse fehlt. Das 

Objekt kann beseitigt werden und ist gegebenenfalls aus dem Inventar zu entlassen.177 

  

 
168 FEY, N 267 ff. 
169  Entscheid des VGer VB.2018.00519 vom 14. März 2019 E. 5.1; KOLETSIS, N 381 ff. 
170  Zum Ganzen siehe Entscheid des VGer VB.2018.00519 vom 14. März 2019 E. 5.1; ENGELER, 

S. 139 f. 
171  Entscheid des VGer VB.2018.00519 vom 14. März 2019 E. 5.1; VB.2014.00603 vom 9. Juli 2015 

E. 3.1; VB.2013.00476 vom 5. Februar 2014 E. 4.1; VB.2002.00295 vom 19. Februar 2003 E. 3. 
172  Entscheid des VGer VB.2010.00094 vom 1. Dezember 2010 E. 3.9; KOLETSIS, N 181. 
173  KOLETSIS, N 356, 368. 
174  BGE 120 Ia 270 E. 4a S. 275. 
175  BGer Urteil 1P.384/2006 vom 9. November 2006 E. 3; RASCHÈR, S. 54 ff.; REY, in: EGLI/MOSI-

MANN/STEIGER-SACKMANN/LUSTENBERGER, § 11 N 5. 
176  FEY, N 248, 262. 
177  Zum Ganzen siehe DIESELBE, N 251. 
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1.2. Interessen, die einer ungeschmälerten Erhaltung zuwiderlaufen 

Es stellt sich die Frage, welche öffentlichen Interessen allenfalls mit dem Interesse am 

Schutz des kulturellen Erbes kollidieren können. Regelmässig ist dies bei baupolizei-

lichen und raumplanerischen Interessen oder auch bei Interessen des Umweltschutzes 

der Fall.178 Aber auch die Berücksichtigung der emotionalen Bedürfnisse marginali-

sierter Bevölkerungsgruppen kann zu diesen gegenläufigen Interessen gehören.179 

Denn auch der Schutz von Minderheiten ist ein öffentliches Interesse.180 JESSEN be-

mängelt, dass sich der derzeitige Bildersturm nicht mehr in einem mehrheitsfähigen 

Bereich der Rassismus- und Diskriminierungsbekämpfung befinde.181 Dies mag zwar 

zutreffen, ist aber für die juristische Beurteilung des öffentlichen Interesses nicht von 

tragender Bedeutung. Denn im Falle einer Interessenkollision muss das Interesse einer 

Minderheit demjenigen einer Mehrheit vorgezogen werden können, wenn seine Ver-

letzung untragbar erscheint.182 

An dieser Stelle ist kurz auf das von ASSMANN als «traumatisches Opfergedächtnis» 

bezeichnete Phänomen einzugehen. Ein heroisches Opfer ähnelt einem Märtyrer, in-

dem es sich selbstbestimmt für ein Ideal aufopfert, während ein traumatisches Opfer 

passiv und sinnlos eine traumatische Erfahrung erdulden muss, wie dies beispielsweise 

bei den Opfern des Holocaust oder des Kolonialismus der Fall war. «So leicht es ist, 

sich der Gewalt und der Verluste im Modus des heroischen Opfers zu erinnern, so 

unmöglich ist dies im Modus des traumatischen Opfers. […] Traumatische Erfahrun-

gen von Leid und Scham, […] finden nur schwer Einlass ins Gedächtnis, weil diese 

nicht in ein positives individuelles oder kollektives Selbstbild integriert werden kön-

nen».183 Derartige Ungerechtigkeiten unserer Geschichte müssen in angemessener 

Weise aufgearbeitet werden, um eine demokratische, pluralistische, integrative und 

friedliche Gesellschaft aufzubauen.184 ASSMANN betont, dass diese Personengruppen 

beim langwierigen Prozess des Erinnerns auf die übrige Bevölkerung angewiesen 

seien, da sie die Anerkennung und Ehrung ihres Traumas nicht selbst herbeiführen 

könnten.185 Die Vergangenheit stellt an die Gesellschaft insofern den Anspruch, 

 
178  FEY, N 374 f. 
179  DAVYDOV, Emotionen, S. 54. 
180  HAFNER, S. 292. 
181  JESSEN JENS, Der neue Bildersturm, in: Die Zeit Nr. 26 vom 18. Juni 2020, S. 49. 
182  Zum Ganzen siehe MÜLLER, S. 342. 
183  Zum Ganzen siehe ASSMANN, Schatten, S. 74 f. 
184  HRC, Memorialization processes, S. 4. 
185  ASSMANN, Schatten, S. 77, 81. 
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Verantwortung für traumatische Gewaltgeschichten zu übernehmen und die Leiden der 

Opfer anzuerkennen.186 Demnach besteht ein Interesse daran, dass sich der Staat von 

diskriminierenden Symboliken im öffentlichen Raum distanziert.187 Denn wenn diese 

Inschriften, Statuen, Monumente und weiteren Bildmotive, die an vergangene (und 

teils gegenwärtige) Diskriminierung erinnern, völlig unangetastet an ihrem Platz ver-

bleiben dürfen, werden dadurch weder die Leiden der Opfer anerkannt, noch wird 

ihnen Platz für Erinnerung an ihre traumatische Vergangenheit verschafft.188 

In diesem Sinne sieht STEGBAUER in der Art. 1 Abs. 1 GG festgeschriebenen Men-

schenwürde ein postmortales Recht auf Anerkennung der persönlichen Betroffenheit 

als Opfer staatlicher Menschenwürdeverletzungen verankert.189 DAVYDOV leitet dar-

aus eine Verpflichtung zur historisch-kritischen Kontextualisierung jener Denkmäler 

ab, die heute als Ausdruck einer unreflektierten Heldenverehrung wahrgenommen 

werden.190 

Der Zürcher Stadtrat leitete das öffentliche Interesse an der Abdeckung der Häuserin-

schriften aus Art. 114 Abs. 1 KV und Art. 2 aGO ab.191 Während Art. 114 Abs. 1 KV 

Kanton und Gemeinden zur Förderung des Zusammenlebens der verschiedenen Be-

völkerungsgruppen in gegenseitiger Achtung und Toleranz sowie ihrer Beteiligung am 

öffentlichen Leben verpflichtet, forderte Art. 2 aGO die Stadt zur Förderung der Wohl-

fahrt und des harmonischen Zusammenlebens der Bewohnerinnen und Bewohner 

auf.192 Eine Bevölkerungsgruppe ist integriert i.S.v. Art. 114 Abs. 1 KV, wenn sie «die 

Achtung und Toleranz der anderen Gruppen geniesst und diese deshalb auch erwidern 

kann».193 Wie oben dargelegt wurde, hängt die Achtung einer marginalisierten Perso-

nengruppe auch mit der Anerkennung ihrer Leiden zusammen,194 weswegen ein öf-

fentliches Interesse daran besteht, «dass die Stadt in Bezug auf diskriminierende Mo-

tive im Stadtbild allfällige weitere Schritte abklärt» und passende Massnahmen er-

greift.195 

  

 
186  ASSMANN, Unbehagen, S. 239. 
187  UHLMANN/WILHELM, S. 69. 
188 Vgl. Auslegeordnung Erinnerungskultur, S. 74 ff.; FELDMAN, S. 150 ff.; VINKEN, S. 15 ff. 
189  STEGBAUER, S. 282. 
190  DAVYDOV, Pietät, S. 330 f. 
191  BRGE I Nr. 0057/2023 vom 17. März 2023 E. 4.5.3; Bericht RiöR, S. 10 f. 
192  Diese Pflicht ist heute in Art. 9 Abs. 2 GO statuiert. 
193  CAMPRUBI, Komm. KV, N 21 zu Art. 114 KV. 
194  ASSMANN, Unbehagen, S. 239; DIESELBE, Schatten, S. 77, 81. 
195  Bericht RiöR, S. 11. 
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2. Vorgehen bei der Interessenabwägung 

Immer wenn durch einen staatlichen Akt verschiedene öffentliche und / oder private 

Interessen berührt werden, muss eine Güterabwägung in Form einer Interessenabwä-

gung vorgenommen werden.196 So läuft, wie oben ausgeführt, auch das Verfahren zur 

Entfernung oder Veränderung eines Denkmals immer darauf hinaus.197 

Die Literatur hat in verschiedenster Weise versucht, die Interessenabwägung zu be-

schreiben.198 Nach TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER ist die Interessenabwägung eine 

«Argumentationstechnik zur kontrollierten Konkretisierung von rechtlich vermittelten 

Handlungsspielräumen». Der Zweck der Interessenabwägung bestehe darin, die Kon-

kretisierung dieser Spielräume nachvollziehbar aufzuzeigen, wobei alle relevanten 

Faktoren nach einem bestimmten Muster verarbeitet werden sollen.199 

Grundsätzlich haben die rechtsanwendenden Behörden bei der Interessenabwägung in 

drei Schritten vorzugehen: Gemäss Art. 3 Abs. 1 RPV sollen sie (1) die betroffenen 

Interessen ermitteln (lit. a), (2) diese Interessen beurteilen (lit. b) und (3) diese Inte-

ressen auf Grund der Beurteilung im Entscheid möglichst umfassend berücksichti-

gen (lit. c). Dieser Ablauf kommt, über das Planungsrecht hinaus, allgemein bei Inte-

ressenabwägungen im Verwaltungsrecht zur Anwendung,200 wobei die Reihenfolge 

der Gedankenschritte nicht zwingend zu beachten ist, sofern alle gedanklichen Pflicht-

punkte tatsächlich abgehandelt werden.201 

Bei der Ermittlung der Interessen ist «jedes Interesse von allgemein anerkanntem 

Wert» zu erfassen,202 wobei unerhebliche, sachfremde oder rechtlich nicht anerkannte 

Interessen nicht zu berücksichtigen sind.203 

 
196  BGE 139 II 145 E. 5 S. 166 f.; 135 II 384 E. 4 S. 396; 111 Ia 101 E. 4 S. 105; 104 Ia 88 E. 6 S. 97; 

BGer Urteil 2C 714/2014 vom 15. Mai 2015 E. 4.2; BIAGGINI, Komm. BV, N 17 zu Art. 5 BV; 
EPINEY, BSK BV, N 66 zu Art. 5 BV; GRISEL, S. 343 ff.; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, N 496; 
KARLEN, S. 60 f.; MORAND, S. 41; PLÜSS, Wasser- und Windenergieanlagen, S. 48; VON TSCHAR-
NER, S. 79 f. 

197  Siehe S. 15 ff. 
198  Siehe FEY, N 134 ff. für eine Zusammenstellung der unterschiedlichen Definitionen. 
199  Zum Ganzen siehe TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 614. 
200  BGE 138 II 346 E. 10.3 S. 364; FEY, N 146, 155; GRIFFEL, N 449; NÜSSLE, S. 87; PLÜSS, Wasser- 

und Windenergieanlagen, N 103; TSCHANNEN, Interessenabwägung, S. 120; TSCHANNEN/ZIM-
MERLI/MÜLLER, N 615; WULLSCHLEGER, S. 80 f. 

201  TSCHANNEN, Interessenabwägung, S. 120. 
202  BGE 138 II 346 E. 10.3 S. 364. 
203  FEY, N 161; TSCHANNEN, Praxiskomm. RPG, N 24 zu Art. 3 RPG. 
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Wie gesehen, ist das Denkmalschutzinteresse dann gegeben, wenn die Schutzobjekt-

qualität bejaht wurde.204 Der ungeschmälerten Erhaltung entgegenlaufende öffentliche 

Interessen sind ebenfalls in jedem Einzelfall gesondert zu ermitteln.205 

Während dieser erste Gedankenschritt, die Feststellung der betroffenen und relevanten 

Interessen in Bezug auf Rationalität und Plausibilität, gut überprüfbar ist, sind die letz-

ten Gedankenschritte, die Beurteilung und die Abwägung der Interessen, nahezu kei-

nen objektiven Kriterien und Massstäben zugänglich.206 Zwar dürfen politische moti-

vierte Präferenzen von Parteien bzw. politischen Gruppierungen und lokalen Interes-

sengruppen, welche die Entfernung oder den Schutz eines Denkmals fordern, bei der 

Interessenabwägung keine Rolle spielen; die Interessenabwägung hat in diesem Sinne 

nach objektiven Kriterien zu erfolgen.207 Dennoch kommt den Behörden bei der Be-

urteilung und Abwägung der beteiligten Interessen ein grosses Ermessen zu.208 

Bei der Beurteilung der Interessen muss durch die Verwaltungsbehörden festgestellt 

werden, «inwiefern die Verwirklichung eines Interesses wünschbar erscheint».209 Ver-

schiedentlich wird erwähnt, dass hierbei die verfassungsrechtlichen Wertentscheidun-

gen zu beachten seien.210 Die Verfassung kennt allerdings grundsätzlich keine Hierar-

chie der Interessen,211 weswegen nicht die Natur der Interessen, sondern ihr «objekti-

ver Wert, ihr Gewicht, ihre Qualität» im jeweiligen Einzelfall massgebend sein 

muss.212 Höchstens in untergeordneter Weise in die Beurteilung miteinfliessen darf, ob 

es sich um ein Anliegen einer Minderheit oder Mehrheit der Bevölkerung handelt.213 

Ausschlaggebend sollte vielmehr sein, inwieweit eine Beeinträchtigung des jeweiligen 

Interesses tragbar erscheint.214 Dafür müssen die Auswirkungen der jeweiligen Hand-

lungsalternativen berücksichtigt werden.215 Man spricht in diesem Zusammenhang 

von einer «Folgendiskussion».216 

 
204  Siehe S. 19 f. 
205  ENGELER, S. 187 f. 
206  GRIFFEL, N 450 ff.; MORAND, S. 67 f.; MÜLLER, S. 342 f., 347. 
207  BRGE III Nr. 0167/2015 vom 21. Oktober 2015 E. 5.1; RAUSCH/MARTI/GRIFFEL, N 515. 
208  EPINEY, BSK BV, N 66 zu Art. 5 BV; FEY, N 159; MÜLLER, S. 343; PLÜSS, Wasser- und Windener-

gieanlagen, N 110 f.; RASCHÈR, S. 42; TSCHANNEN, Interessenabwägung, S. 119. 
209  TSCHANNEN, Praxiskomm. RPG, N 27 zu Art. 3 RPG; DERSELBE, Interessenabwägung, S. 120 f. 
210  BERNET, S. 36 ff.; EPINEY, BSK BV, N 66 zu Art. 5 BV. 
211  BGE 139 I 16 E. 4.2.1 S. 24; 128 II 1 E. 3d S. 10 f.; DRUEY, S. 144 ff.; GRIFFEL, N 452; HÄFELIN, 

S. 595; MÜLLER, S. 342; TSCHANNEN, Praxiskomm. RPG, N 28 zu Art. 3 RPG; WULLSCHLEGER, 
S. 82; WYSS, Teil 2, N 75. 

212  MÜLLER, S. 342; NÜSSLE, S. 91. 
213  MÜLLER, S. 342, 351; WULLSCHLEGER, S. 83. 
214  MÜLLER, S. 342. 
215  BGE 121 II 378 E. 1e/bb S. 384; 114 Ib 268 E. 4b f. S. 274 f.; TSCHANNEN, Praxiskomm. RPG, N 30 

zu Art. 3 RPG; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 615; WULLSCHLEGER, S. 83 ff. 
216  TSCHANNEN, Praxiskomm. RPG, N 30 zu Art. 3 RPG; DERSELBE, Interessenabwägung, S. 120. 
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Das Denkmalschutzinteresse wird anhand des «Grades der Schutzwürdigkeit» gewich-

tet, wobei zwischen geringem, mittlerem, hohem und sehr hohem Grad der Schutz-

würdigkeit unterschieden wird.217 Für diese Einordnung wird oftmals auf dieselben 

Faktoren, wie bei der Beurteilung der Schutzobjektqualität zurückgegriffen.218 

Das Baurekursgericht Zürich kritisierte, dass im Bericht der PG RiöR eine vertiefte 

Auseinandersetzung mit denkmalpflegerischen Interessen fehle.219 Weder im Ent-

scheid noch im Bericht der PG RiöR findet sich eine Angabe zum Grad der Schutz-

würdigkeit, wie dies sonst bei Interessenabwägungen im Denkmalschutz durchaus üb-

lich ist.220 Grundsätzlich ist wünschenswert, dass die Behörden sich immer zur Ge-

wichtung des für den Entscheid massgebenden Denkmalschutzinteresses äussern.221 

Das Interesse an der Abdeckung der Inschriften wurde durch das Baurekursgericht 

hingegen als gering eingeschätzt, da derartige Inschriften nicht weit verbreitet seien 

und das Wort «Mohr» im allgemeinen Sprachgebrauch nicht geläufig sei und die «mit-

telbar diskriminierende Wirkung» daher «subtil und schwer fassbar» bleibe.222 

In einem letzten Schritt sind die beteiligten Interessen gegeneinander abzuwägen, wo-

bei es sich aber letztlich nur um eine Fortsetzung des Bewertungsprozesses handelt, 

da dieser bereits relativierend erfolgt.223 Die ermittelten und beurteilten Interessen sind 

so in den Entscheid zu integrieren, dass sie am Ende möglichst umfassend zur Geltung 

gebracht werden können.224 Dabei ist das Gewicht, welches den Interessen bei der Be-

urteilung zugemessen wurde, zu berücksichtigen.225 Je höher das Interesse an der Ent-

fernung des Denkmals ist, desto gewichtiger hat das Denkmalschutzinteresse zu sein, 

um die ungeschmälerte Erhaltung des Objekts zu rechtfertigen.226 Im Idealfall kom-

men im Entscheid alle beteiligten Interessen möglichst umfassend zur Geltung.227 Mit-

unter wird deshalb auch von «Optimierung» der beteiligten und beurteilten Interessen 

 
217  FEY, N 335 ff. 
218  DIESELBE, N 262. 
219 BRGE I Nr. 0057/2023 vom 17. März 2023 E. 4.5.6. 
220 Siehe z.B. Entscheide des VGer VB.2016.00565 vom 22. Juni 2017 E. 3.4; VB.2011.00644 vom 

13. Juni 2012 E. 6.2; BRGE II Nr. 0029/2018 vom 20. März 2018 E. 8.3; BRGE II Nr. 0084/2016 
vom 3. Mai 2016 E. 10. 

221  FEY, N 348; TSCHANNEN, Interessenabwägung, S. 120. 
222  BRGE I Nr. 0057/2023 vom 17. März 2023 E. 4.5.5. 
223 MÜLLER, S. 351. 
224 TSCHANNEN, Praxiskomm. RPG, N 32 zu Art. 3 RPG. 
225  DERSELBE, Interessenabwägung, S. 120. 
226 Entscheid des VGer VB.2011.00135 vom 4. Mai 2011 E. 5.5; BRGE II Nrn. 0087 - 0096/2019 vom 

18. Juni 2019 E. 5.6.1; BERNET, S. 36; FEY, N 250; VON TSCHARNER, S. 78. 
227 TSCHANNEN, Praxiskomm. RPG, N 32 zu Art. 3 RPG; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 615; 

WULLSCHLEGER, S. 84. 
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gesprochen.228 Bei der Argumentation muss eine allfällige Präjudizwirkung auf wei-

tere, gleich oder ähnlich gelagerte Fälle berücksichtigt werden.229 

Obwohl Interessenabwägungen im Verwaltungsrecht allgegenwärtig sind,230 sind sie 

mit beträchtlichen Rechtsunsicherheiten verbunden.231 Zwar wird das formelle Vorge-

hen durch einen dreistufigen Ablauf festgelegt, den Behörden kommt jedoch bei der 

inhaltlichen Gewichtung ein erhebliches Ermessen zu.232 Gerade deshalb haben sie 

ihren Entscheid ausreichend und nachvollziehbar zu begründen und ihre Wertungskri-

terien offen zu legen.233 Die Begründungspflicht, als Ausfluss des rechtlichen Gehörs, 

gilt zwar primär für Entscheidungen mit Auswirkungen auf Private, ist jedoch auch bei 

behördenverbindlichen Entscheidungen, wie beispielsweise der Entlassung eines 

Denkmals aus dem Inventar, zu berücksichtigen.234 Je grösser der zustehende Hand-

lungsspielraum der Verwaltungsbehörde und je gewichtiger die betroffenen Interessen 

im konkreten Einzelfall sind, desto ausführlicher hat die Begründung zu sein.235 Aus 

der Begründung muss das Vorgehen bei der Ermittlung, Beurteilung und Abwägung 

der Interessen ersichtlich werden,236 wobei vertieft auf die Beurteilung der Interessen 

eingegangen werden muss, da sie gewöhnlich ausschlaggebend für den Entscheid 

ist.237 

Bei der Interessenabwägung handelt es sich um eine gerichtlich überprüfbare Rechts-

frage.238 Allerdings bestehen, wie diskutiert, bei der Gewichtung der öffentlichen In-

teressen Beurteilungsspielräume, «welche in erster Linie von den Verwaltungsbehör-

den auszufüllen und von den Rechtsmittelinstanzen zu respektieren sind».239 

 
228  BGE 138 II 346 E. 10.3 S. 364; TSCHANNEN, Praxiskomm. RPG, N 21 zu Art. 3 RPG; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 615; WULLSCHLEGER, S. 85. 
229  MÜLLER, S. 351 f.; PLÜSS, Wasser- und Windenergieanlagen, N 107. 
230  MÜLLER, S. 337, 345; PLÜSS, Wasser- und Windenergieanlagen, N 1. 
231  DRUEY, S. 135, 148; GRIFFEL, N 452 ff.; MORAND, S. 82 f., 85 f.; NÜSSLE, S. 94 f.; PLÜSS, Wasser- 

und Windenergieanlagen, N 3, 99. 
232  EPINEY, BSK BV, N 66 zu Art. 5 BV; FEY, N 159; MÜLLER, S. 343; PLÜSS, Wasser- und Windener-

gieanlagen, N 110 f.; RASCHÈR, S. 42; TSCHANNEN, Interessenabwägung, S. 119. 
233 Art. 29 Abs. 2 BV; NÜSSLE, S. 92 f.; PLÜSS, Wasser- und Windenergieanlagen, N 106; TSCHANNEN, 

Praxiskomm. RPG, N 34 f. zu Art. 3 RPG; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 616; WULLSCHLE-
GER, S. 105; WYSS, Teil 2, N 75. 

234  TSCHANNEN, Praxiskomm. RPG, N 34 zu Art. 3 RPG; BACHMANN, S. 35 ff.; FRITZ-
SCHE/BÖSCH/WIPF/KUNZ, S. 305. 

235  BGE 112 Ia 107 E. 2b S. 110; FRITZSCHE/BÖSCH/WIPF/KUNZ, S. 434; TSCHANNEN, Praxis-
komm. RPG, N 35 zu Art. 3 RPG. 

236  TSCHANNEN, Praxiskomm. RPG, N 35 zu Art. 3 RPG. 
237  DERSELBE, Interessenabwägung, S. 120. 
238  Entscheid des VGer VB.2007.00126 vom 12. Juli 2007 E. 5.2; BERNET, S. 36; TSCHANNEN, Praxis-

komm. RPG, N 41 zu Art. 3 RPG. 
239  Entscheid des VGer VB.2007.00126 vom 12. Juli 2007 E. 5.2; WULLSCHLEGER, S. 99 ff. 
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3. Mögliche Handlungsalternativen 

Wie oben aufgezeigt, müssen bei der Interessenabwägung die Auswirkungen der in 

Betracht fallenden Handlungsalternativen berücksichtigt und miteinander verglichen 

werden.240 Dieser Vergleich bezweckt einen Entscheid, in dem, soweit möglich, alle 

Interessen möglichst umfassend zur Geltung kommen.241 Gesucht sind nach TSCHAN-

NEN «ausgewogene Lösungen, die den beteiligten Interessen ein Maximum an Geltung 

eintragen und ein Minimum an Wirkungsverzicht aufnötigen».242 Gemäss Bundesge-

richt sind Entscheide zu treffen, bei denen alle Interessen und «Regelungen möglichst 

gleichzeitig und vollumfänglich zum Zuge kommen und das Ergebnis gesamthaft sinn-

voll ist».243 WULLSCHLEGER spricht in diesem Zusammenhang das sogenannte «Pa-

reto-Optimum» an, welches als «optimale Schnittstelle von Grenznutzen und Grenz-

kosten», den Zustand darstellt, wo nicht das eine Interesse (noch) mehr verwirklicht 

werden kann, ohne dass nicht ein anderes Interesse an Geltung einbüssen müsste.244  

Grundsätzlich ist bei einer Interessenabwägung grösstmögliche Objektivität zu wah-

ren.245 Am Ende wird die entscheidende Behörde bei der Beurteilung und Abwägung 

der Interessen jedoch nicht um eigene Wertungen herumkommen.246 Wertungen sind 

und bleiben dabei immer nur beschränkt objektivierbar.247 Dies zeigt sich beispiels-

weise in der unterschiedlichen Würdigung des Interesses an der Abdeckung der In-

schriften durch den Stadtrat und das Baurekursgericht.248 Zwangsläufig wird meist ei-

nem Interesse in gewisser Weise den Vorzug gegeben werden müssen, da es unmöglich 

ist, allen berührten Anliegen (umfassend) gerecht zu werden. Demzufolge wird weder 

ein ausgleichender Kompromiss noch ein absolut unzweifelhafter Entscheid ver-

langt.249 

Im Folgenden werden unterschiedliche Lösungsansätze im Umgang mit belasteten 

Denkmälern aufgezeigt. Da die Interessenabwägung der Einzelfallgerechtigkeit dient 

 
240  BGE 121 II 378 E. 1e/bb S. 384; 114 Ib 268 E. 4b f. S. 274 f.; TSCHANNEN, Praxiskomm. RPG, N 30 

zu Art. 3 RPG; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 615; WULLSCHLEGER, S. 83 ff. 
241  MORAND, S. 72 f.; TSCHANNEN, Praxiskomm. RPG, N 32 zu Art. 3 RPG; TSCHANNEN/ZIM-

MERLI/MÜLLER, N 615; WULLSCHLEGER, S. 84. 
242  TSCHANNEN, Praxiskomm. RPG, N 32 zu Art. 3 RPG. 
243  BGE 117 Ib 28 E. 2 S. 31. 
244  WULLSCHLEGER, S. 85. 
245  TSCHANNEN, Praxiskomm. RPG, N 33 zu Art. 3 RPG. 
246  HÄFELIN, S. 587, 596; TSCHANNEN, Interessenabwägung, S. 119. 
247  DRUEY, S. 139 ff.; MORAND, S. 68. 
248  BRGE I Nr. 0057/2023 vom 17. März 2023 E. 3, 4.5.5. 
249  Zum Ganzen siehe TSCHANNEN, Praxiskomm. RPG, N 32 zu Art. 3 RPG; DERSELBE, Interessenab-

wägung, S. 119. 
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und jedes Denkmal unterschiedlich in seiner Beschaffenheit und Wirkung ist und daher 

auch anders zu behandeln sein wird,250 kann keine allgemeingültige Lösung gefunden 

werden, sondern nur zusammenfassend auf die möglichen Vor- und Nachteile einer 

Option eingegangen werden. 

3.1. Status quo 

Erinnerungspolitik kann, sofern kein glaubhafter Bruch mit der Vergangenheit wahr-

zunehmen ist, anhaltende Demütigung von marginalisierten Personengruppen bedeu-

ten.251 Wenn ein Gemeinwesen sich mehrfach gegen Rassismus, Antisemitismus und 

andere Formen der Diskriminierung ausspricht, kann es belastete Denkmäler nicht un-

kommentiert stehen lassen, ohne an Glaubwürdigkeit einzubüssen.252 Ein Denkmal mit 

diskriminierender Wirkung unangetastet und unkommentiert an seinem Platz zu belas-

sen, ist daher nach richtiger Auffassung eher abzulehnen. 

3.2. Entfernung 

Auf der anderen Seite des Spektrums an Handlungsalternativen steht die Beseitigung 

eines Denkmals. Dies wird oft abgelehnt, da dadurch unsere Geschichte «ausgelöscht» 

würde.253 Wie oben dargelegt, repräsentieren Denkmäler nicht Geschichte, sondern 

sind kollektive Erinnerungsstücke, wie sie Fotografien oder Tagebücher bei Einzelper-

sonen sind.254 In diesem Sinne entledigen wir uns nicht unserer Geschichte, die ja oh-

nehin nicht ungeschehen gemacht werden kann,255 sondern unseren Erinnerungsträ-

gern, was aber nicht unbedingt weniger problematisch sein muss.256 

Laut JESSEN kann Rassismus, wenn überhaupt, nur verlernt werden, wenn das «Lehr-

material» erhalten bleibt. Damit spricht er unter anderem Denkmäler «zwielichtiger 

historischer Gestalten» an, die seiner Ansicht nach als Mahnmale dienen sollten.257 

Auch KREIS und MEIER belächeln diejenigen, die glauben, dass «man mit dem Angriff 

auf das Symbol die gemeinte Sache treffen könne».258 Der Bericht der PG RiöR weist 

jedoch auf wissenschaftliche Forschungsergebnisse der Wahrnehmungspsychologie 
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und Sprachforschung hin, wonach genau dies möglich sein soll.259 Gemäss dem Deut-

schen Bundesgerichtshof und dem Zürcher Baurekursgericht genügt aber eine Kon-

textualisierung, um die diskriminierende Wirkung eines Denkmals zu brechen.260 Eine 

Entfernung kommt grundsätzlich nur in Frage, wenn dies ausnahmsweise nicht mög-

lich ist.261 Die Wirkung eines Denkmals wird nicht ausschliesslich durch die histori-

schen Denkmalabsichten, sondern auch durch den heutigen Gebrauch und unser mo-

dernes Verständnis bestimmt.262 Im Idealfall kann ein Schandmal zum Mahnmal um-

gestaltet werden, so wie die «Judensau» von Wittenberg heute das Ziel hat, der jahr-

hundertelangen Diskriminierung und Verfolgung der Juden zu gedenken.263 Anders 

muss es wohl aussehen, wenn ein Denkmal für Zwecke mit verfassungsfeindlichen 

Tendenzen missbraucht wird, so wie beispielsweise das Lueger-Denkmal in Wien Ne-

onazis als Treffpunkt dient. Hier kommen weitere öffentliche Interessen hinzu, die für 

eine Entfernung sprechen.264 M.E. können in einem solchen Fall, sofern keine andere 

Massnahme einen derartigen Gebrauch des Denkmals verhindern kann, die Interessen 

an einer Beseitigung das Denkmalschutzinteresse derart eindeutig überwiegen, dass 

ausnahmsweise eine Entfernung angemessen ist. 

Die vom Sockel gehobenen Denkmäler könnten, wie schon damals nach dem Bilder-

sturm der Französischen Revolution, in ein Museum gebracht werden.265 So erging es 

beispielsweise einem Standbild von König Leopold II. in Antwerpen.266 In der Zürcher 

Politik verlangen einige Stimmen die Versetzung der Escher-Statue in ein Museum, 

um sie dort in einen historischen Kontext zu setzen und die Beteiligung Eschers am 

Sklavenhandel zu thematisieren.267 Auch der Kläger im Prozess um die Wittenberger 

«Judensau» forderte, dass das Sandsteinrelief in ein Museum gebracht werde.268 Mu-

seen bieten die idealen Bedingungen zur Vermittlung von Kultur und Geschichte,269 

welche der öffentliche Raum nicht bieten kann, da er «weder Ausstellung, Museum, 
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noch Archiv» ist.270 Aus denkmalschutzrechtlicher Sicht bedenklich ist jedoch, dass 

durch eine Verbannung ins Exil «Museum», Denkmäler aus ihrem ursprünglichen 

Kontext gerissen werden und dadurch an Zeugnis- und Aussagekraft einbüssen.271 Die 

Escher-Statue und das Sandsteinrelief würden, durch die verlorene Verbindung zur 

Brunnenanlage bzw. Kirche, ihren Status als Denkmäler verlieren.272 Ferner verlieren 

sie ihre Macht «Worte, Gefühle, Aussagen und Handlungen» zu provozieren.273 Täg-

lich stolpern wir, im übertragenen Sinne, über Denkmäler und freuen oder ärgern uns 

über sie.274 Denkmäler ermöglichen in diesem Sinne (spontane) Begegnungen und 

Diskussionen im von HABERMAS als «Nahbereich» bezeichneten Bereich des öffentli-

chen Diskurses.275 Museen demgegenüber verhindern, durch ihre Eigenschaft als ge-

schlossene Räume, eine Diskussionen über kontroverses Erbe im öffentlichen 

Raum.276 Debatten finden dort ausschliesslich unter Aufsicht und in einem geschützten 

Rahmen statt.277 Die Möglichkeit der Unterbringung in Museen vermag deshalb die 

Einschätzung, dass Denkmäler nur in Ausnahmefällen aus dem öffentlichen Raum zu 

entfernen sind, nicht zu untergraben.278 

Wie bereits erwähnt, stellt auch eine Abdeckung keine Alternative zur Beseitigung ei-

nes Baudenkmals dar, da auch sie das Erscheinungsbild und die Zeugenschaft eines 

Denkmals dauerhaft und auf unbestimmte Zeit beeinträchtigt.279 In Frage kommen 

kann eine Abdeckung nur provisorisch zur Stabilisierung einer angespannten Lage, bis 

eine Lösung für den zukünftigen Umgang gefunden wurde.280 

In gewissen Fällen wird auch die Verschiebung eines Denkmals seiner provozierenden 

Wirkung Abhilfe schaffen können.281 Dabei muss allerdings beachtet werden, dass dies 

ein starker Eingriff in den Situationswert eines Objektes darstellt, der durch überwie-

gende Interessen gerechtfertigt sein muss.282 
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3.3. Königsweg Kontextualisierung 

Eine Distanzierung von den Werten und eine Brechung der Symbolik eines Baudenk-

mals kann nicht nur durch dessen Entfernung, sondern auch durch eine passende Kon-

textualisierung bewerkstelligt werden.283 Diese wird vielerorts als Königsweg erach-

tet.284 Ziel der Kontextualisierung ist es, fragwürdige Denkmäler zu einem Ort der of-

fenen Diskussion über unterschiedlichste Formen der Diskriminierung sowie zu einer 

Gedenkstätte für menschenverachtende Verbrechen umzugestalten.285 Eine erfolgrei-

che Kontextualisierung wird dadurch gekennzeichnet, dass für einen unvoreingenom-

menen Betrachter aus dem Gesamtzusammenhang ersichtlich wird, dass von der ur-

sprünglichen Ehrung oder einer diskriminierenden Symbolik Abstand genommen 

wird.286 Im Folgenden werden die unterschiedlichen Möglichkeiten der Kontextuali-

sierung kurz vorgestellt. 

3.3.1. Informationstafel 

Das Anbringen einer Informationstafel bezweckt die historische Einordnung eines Ob-

jekts.287 Bei einem Personendenkmal können so spezifische Aspekte der Biographie, 

die heute als anstössig empfunden werden, erläutert werden.288 Auf dem Schrägauf-

steller, welcher die Stadtkirchengemeinde Wittenberg zur Einordnung der «Judensau» 

installierte, wird über den Ursprung derartiger Schmähplastiken, Judenverfolgungen 

und Antisemitismus in der Geschichte der evangelischen Kirche aufgeklärt.289 Bei den 

Inschriften «Zum Mohrenkopf» und «Zum Mohrentanz» könnte auf frühere Verwen-

dungsweisen («diese Bezeichnung war damals üblich») oder Intentionen («diese Be-

zeichnung war damals nicht so gemeint») hingewiesen werden.290 Der historische Ur-

sprung dieser Häusernamen ist allerdings (derzeit) nicht vollständig geklärt.291 Eine 

Informationstafel könnte auch über diesen Umstand und mögliche Hintergründe auf-

klären. 
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Zur historischen Einordnung können auch QR-Codes eingesetzt werden,292 wobei zu 

beachten ist, dass diese leicht übersehen werden können oder schlicht nicht genutzt 

werden, wodurch keine ausreichende Distanzierung zum Objekt mehr vorläge.293 Ide-

alerweise wird ein QR-Code eingesetzt, um weitere Informationen und Übersetzungen 

zur Verfügung zu stellen, wie dies in Neuenburg bei der Statue von David de Pury 

veranlasst wurde.294 

3.3.2. Künstlerische Kontextualisierung 

Durch eine künstlerische Kontextualisierung kann die Distanzierung zum Objekt noch 

stärker visualisiert werden als durch eine Informationstafel.295 Oft hinterlässt ein 

künstlerischer Eingriff ferner auch einen bildmächtigeren und nachhaltigeren Eindruck 

als die schlichte Entfernung eines unliebsamen Denkmals.296 

So könnten Statuen beispielsweise «abgesockelt» werden, also dauerhaft ebenerdig 

und damit auf Augenhöhe mit dem Betrachter aufgestellt werden.297 Alternativ könn-

ten sie auch auf den Kopf gedreht werden.298 In Wien soll das Lueger-Denkmal um 3.5 

Grad nach rechts geneigt werden, was beim Betrachter den Eindruck erzeuge, «dass 

etwas mit dem Denkmal nicht in Ordnung» sei.299 Bei den Statuen von König Leo-

pold II. in Belgien, wurde von verschiedenen Seiten der Input gebracht, ihm die Hand 

«abzuhacken», da dies im Kongo eine übliche Strafe für geringe Arbeitsleistung ge-

wesen sei.300 Durch eine derartige «Verhöhnung» werden Denkmälern den Respekt 

und die Bewunderung geraubt, die sie ursprünglich einforderten.301 Zudem können 

bisher vorenthaltene Geschichten erzählt werden.302 

Eine künstlerische Kontextualisierung stellt in den meisten Fällen einen immensen 

Eingriff in die schützenswerte Denkmalsubstanz dar. Derartige Aktionen müssen daher 
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durch überwiegende Interessen gerechtfertigt sein.303 Zu beachten ist hier, neben dem 

Grad der Schutzwürdigkeit des Denkmals insbesondere, inwieweit den Interessen an 

der Brechung der diskriminierenden Wirkung eines Denkmals bereits durch eine In-

formationstafel oder ein Gegendenkmal genügend Rechnung getragen werden kann.304 

Dabei sind die örtlichen Verhältnisse, die Wirkung des Denkmals und die Gewichtung 

der Interessen an einem derartigen Eingriff massgebend.305 

3.3.3. Gegendenkmal 

Gemäss dem deutschen Bundesgerichtshof müssen künstlerische Interventionen kein 

einheitliches Werk mit dem Baudenkmal bilden, um dessen diskriminierende Wirkung 

brechen zu können.306 Demnach kann auch ein Gegendenkmal eine ausreichende Dis-

tanzierung bewirken.307 Der Vorteil dabei ist, dass durch ein Gegendenkmal der 

Schutzzweck des zu kontextualisierenden Denkmals nicht in Mitleidenschaft gezogen 

wird. Im besagten Wittenberg wurde 1988, unter dem judenfeindlichen Sandsteinre-

lief, eine bronzene Bodenplatte mit folgender Inschrift installiert: «Gottes eigentlicher 

Name, der geschmähte Schem Ha Mphoras, den die Juden vor den Christen fast un-

sagbar heilig hielten, starb in 6 Millionen Juden unter einem Kreuzeszeichen».308 Nach 

der Ansicht des BGH gibt dieses Mahnmal im Zusammenspiel mit der Informations-

tafel eindeutig zu erkennen, dass sich die Kirche von der judenfeindlichen Aussage, 

welche dem Relief bei isolierter Betrachtung zu entnehmen ist, distanziere.309 

3.3.4. Schöpferische Zerstörung 

Teilweise werden Beschädigungen an Denkmälern, wie beispielsweise Graffiti, als 

wichtige Denkmalschicht konserviert und in die Kontextualisierung miteinbezogen.310 

Immer öfter werden solche zerstörungswütigen Aktionen als wissenschaftlich ebenso 

ernstzunehmende Artefakte wie das ursprüngliche Werk aufgefasst.311 So wird 
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beispielsweise in Lüneburg ein Denkmal zu Ehren der deutschen Wehrmacht immer 

wieder beschmiert und beschädigt. Die Stadt lässt verlauten, dass sie «den Stein mit 

seinen Beschädigungen […] als öffentliches Symbol der unterschiedlichen Denkwei-

sen in der erinnerungskulturellen Diskussion» betrachte.312 

3.3.5.  Kritik 

FELDMAN bemängelt, dass Historisierung und Kontextualisierung nicht im Sinne der 

Personen seien, die heutzutage unter Rassismus und Antisemitismus leiden. Denn da-

bei würde «die moralische Belehrung der Täter über den anhaltenden Schmerz der 

Opfer» gestellt.313 Auch der jüdische Kläger im Prozess um die Wittenberger «Juden-

sau» ist der Ansicht, dass die Gedenkkultur, in Form von Gegendenkmal und Informa-

tionstafel, ihren Namen nicht verdiene.314 Diese Kritik ist nachvollziehbar. Deshalb 

sollten die betroffenen Personengruppen unbedingt in den Entscheidungsprozess inte-

griert oder zumindest angehört werden.315 Dennoch darf nicht vergessen werden, dass 

eine Verdrängung der Vergangenheit, oft (auch) im Sinne der Täter ist.316 Im Idealfall 

wird ein Erinnerungsort geschaffen, der den Opfern Raum für ihre schmerzlichen Er-

innerungen und den Tätern als «Lehrmaterial» dient.317 

Der Bericht der PG RiöR kritisiert zudem, dass durch eine Kontextualisierung die Wir-

kung von Symbolen, Bezeichnungen oder Bildern nicht gebrochen würde.318 Sie 

kommt deswegen zur Einschätzung, dass Kontextualisierung nur bei Objekten, bei 

welchen der Bezug zu Kolonialismus und Rassismus nicht auf den ersten Blick er-

sichtlich sei, in Frage komme.319 Dass durch eine Kontextualisierung die herabwürdi-

gende Symbolik weiterhin erhalten bleibt, mag zumindest teilweise auf Informations-

tafeln und Gegendenkmäler zutreffen, da sie das eigentliche Denkmal unberührt lassen 

und dessen Wirkung bei isolierter Betrachtung erhalten bleibt.320 Sobald jedoch mittels 

einer künstlerischen Kontextualisierung die physische Präsenz eines Denkmals völlig 
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umgestaltet wird, wird auch seine Wirkung und Aussagekraft eindeutig gebrochen.321 

Wenn sich FELDMAN und die PG RiöR gegen Kontextualisierung aussprechen, wird 

damit, insbesondere an der Wirkmächtigkeit von Informationstafeln und Gegendenk-

mälern gezweifelt.322 Deshalb muss in jedem Einzelfall anhand der örtlichen Gege-

benheiten und der Symbolik des Denkmals geprüft werden, inwieweit diese Massnah-

men bereits eine ausreichende Distanzierung bewirken können.323 

3.4. Fazit 

Jedem Denkmal muss im Einzelfall sein zukünftiger Platz in unserer Gesellschaft zu-

gewiesen werden.324 Im Zentrum steht dabei die Kontextualisierung, welche sowohl 

die Interessen des Denkmalschutzes als auch diejenigen der marginalisierten Perso-

nengruppen berücksichtigt.325 Informationstafeln und Gegendenkmäler ermöglichen 

eine Distanzierung, ohne in die Zeugen- und Aussagekraft eines Denkmals einzugrei-

fen.326 Unter gewissen Umständen wird aber genau dies notwendig sein, um eine klare 

Distanzierung zu einer diskriminierenden Symbolik oder fragwürdigen Ehrung über-

haupt erst zu ermöglichen.327 Hier kommt die künstlerische Kontextualisierung ins 

Spiel, welche verdeutlicht, dass Erinnerungskultur nicht immer mit der ungeschmäler-

ten Erhaltung eines Denkmals gleichgesetzt werden muss.328 In Einzelfällen ist auch 

eine Entfernung oder (vorübergehende) Abdeckung denkbar.329 

Wie besprochen, stellen sowohl die Beseitigung eines Denkmals als auch eine künst-

lerische Kontextualisierung einen immensen Eingriff in den Schutzzweck eines Denk-

mals dar.330 Ob dieser gerechtfertigt ist, beurteilt sich nebst der Gewichtung der betei-

ligten Interessen hauptsächlich danach, ob aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und 

der Unmittelbarkeit der diskriminierenden Symbolik ein solches Vorgehen alternativ-

los erscheint, um die Wirkung des Denkmals zu brechen.331 In jedem Falle sollten alle 
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Interessengruppen in die Entscheidung einbezogen werden; insbesondere ist Raum für 

Opfergeschichten und eigene Erzählungen und Erinnerungen marginalisierter Grup-

pen zu schaffen.332 

V. Weitere Aspekte 

1. Urheberrecht 

Während des Bildersturms der Französischen Revolution beschwerten sich Bildhauer 

darüber, dass durch die «Befreiung» der Sklaven am Sockel des Sonnenkönig-Stand-

bildes die ursprüngliche Einheit des Gesamtensembles unwiderruflich verloren 

ginge.333 Heute spricht man in diesem Kontext von der sogenannten Werkintegrität, 

welche dem Urheber das ausschliessliche Recht vermittelt zu bestimmen, ob, wann 

und wie sein Werk geändert oder zur Schaffung eines neuen Werks verwendet werden 

darf (Art. 11 URG). Ferner bietet Art. 15 URG Schutz vor Zerstörung. Dies ist beim 

Abriss oder der (künstlerischen) Kontextualisierung eines Denkmals zu berücksichti-

gen, sofern an diesem noch Urheberrechte bestehen,334 das heisst solange der Urheber 

noch lebt oder noch keine 70 Jahre seit seinem Tod vergangen sind 

(Art. 29 Abs. 2 lit. b URG). Dennoch sind derartige Eingriffe möglich, die Urheber-

rechte müssen allerdings bei der Interessenabwägung berücksichtigt werden.335 

2. Strafrecht 

Donald Trump erliess am 26. Juni 2020 als Reaktion auf die BLM-Proteste eine Exe-

cutive Order,336 die den Generalstaatsanwalt dazu aufforderte, die Strafverfolgung von 

Personen, welche Denkmäler in staatlichem Eigentum beschädigt haben, zu priorisie-

ren. Dabei wird auf eine Regelung im Bundesrecht der USA verwiesen, welche eine 

Strafe von bis zu 10 Jahren Freiheitsentzug für die vorsätzliche Beschädigung von 

Bundeseigentum vorsieht. Bundesstaaten, die Denkmäler nicht genügend vor Vanda-

lismus schützen, sollen keine staatlichen Förderbeiträge zur Unterstützung der Polizei 

mehr erhalten.337 Daraufhin wurden auch einzelne Bundesstaaten gesetzgeberisch 

 
332  Auslegeordnung Erinnerungskultur, S. 72, 81 ff.; VINKEN, S. 19. 
333  JANZING, S. 58; siehe S. 6 zum Bildersturm der Französischen Revolution. 
334  UHLMANN/WILHELM, FN 41. 
335  WINZELER, in: MOSIMANN/RENOLD/RASCHÈR, Kapitel 5, N 81 ff. m.w.H. 
336  RESIMIĆ, S. 6. 
337  Zum Ganzen siehe Executive Order 13933, Protecting American Monuments, Memorials, and Stat-

ues and Combating Recent Criminal Violence, 26. Juni 2020, 85 FR, S. 40081 - 40084, Sec. 2 f. 
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tätig:338 So wurde z.B. in Arkansas die Definition eines terroristischen Akts auf die 

Zerstörung oder erhebliche Beschädigung eines öffentlichen Denkmals ausgeweitet.339 

Im Vereinigten Königreich reagierte das Parlament auf die BLM-Proteste und den 

Sturz der Colston-Statue mit der hochumstrittenen «Police, Crime, Sentencing and 

Courts Bill»,340 welche im Abschnitt «Criminal damage to memorials» bestimmt, dass 

die Beschädigung von Denkmälern in staatlichem Eigentum, unabhängig von deren 

Wert, mit bis zu 10 Jahren Freiheitsentzug bestraft werden kann.341 

Bereits seit den frühen 1990er Jahren gab es mehrere erfolglose Petitionen, die eine 

Kontextualisierung oder die Entfernung der Colston-Statue forderten. Da die Politik 

nicht auf die Forderungen reagierte, schafften die BLM-Aktivistinnen mit dem Denk-

malsturz ein Fait accompli in der schleppenden Debatte.342 Die Protestaktionen rich-

teten sich nicht nur gegen Denkmäler, sondern gegen «etablierte Deutungen und Deu-

tungshoheiten» der Mehrheitsgesellschaft, welche zu viel Raum für ihre Erinnerung 

einnimmt und (Opfer-)Geschichten ethnisch diskriminierter Gruppen und deren kultu-

rellen Identitäten keinen Platz einräumt.343 Die Politik sollte auf die ikonoklastischen 

Aktivitäten im Zusammenhang mit den BLM-Protesten mit Offenheit für Dialog und 

Partizipation reagieren und zumindest nicht nur auf repressive Mittel setzen.344 

VI. Perspektive Partizipation 

Unsere Gesellschaft hat die Gemeinde- und Kantonsexekutiven mit der Nachlassver-

waltung des kulturellen Erbes betraut.345 Sie entscheiden über das Schicksal der unbe-

quemen Baudenkmäler.346 Derzeit ist im Bereich des Denkmalschutzes keine politi-

sche Mitbestimmung der Bevölkerung vorgesehen.347 Volksinitiativen mit dem Ziel 

der Inventarisierung bzw. Inventarentlassung eines Objekts oder der Anordnung von 

Schutzmassnahmen kommen nicht in Frage, da Materien, die in die ausschliessliche 

Zuständigkeit der Exekutive fallen, grundsätzlich nicht Gegenstand einer Initiative 

sein können.348 

 
338  RESIMIĆ, S. 6 f. 
339  Arkansas House Bill 1508, 29. April 2021, Sec. 6. 
340  PARSONS. 
341  Police, Crime, Sentencing and Courts Act 2022 (c. 32), Part 2 Chapter 4 Sec. 50. 
342  Zum Ganzen siehe SPIEGEL, S. 80. 
343  SCHEURMANN, S. 76, 82. 
344  SCHELLER, S. 29; SCHEURMANN, S. 75 f. 
345  Vgl. SPIEGEL, Denkmalsturz, S. 12. 
346  Siehe S. 15 ff. 
347  ENGELER, S. 238. 
348  BGE 111 Ia 115 E. 4a S. 120; JAAG/RÜSSLI, N 4438. 
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Vereinzelt finden sich in den kantonalen Erlassen jedoch Merkmale der Partizipa-

tion.349 So wird beispielsweise gemäss Art. 120 Abs. 1 PBG/SG das Schutzinventar 

unter Mitwirkung der Bevölkerung erlassen. Eine hängige Motion im Kanton Luzern 

zielt über Mitwirkung hinaus auf die politische Mitbestimmung der Stimmbevölke-

rung im Denkmalschutz ab: Zukünftig sollen «die auf Kantonsebene getroffenen Ent-

scheide im Bereich Denkmalpflege, auf Gemeindeebene, mittels Volksabstimmung» 

korrigiert werden können. Dahinter steht zwar nicht der Wunsch nach Partizipation im 

Umgang mit sensiblem Erbe, sondern die Erleichterung des Bauens von Ersatzneu-

bauten,350 dennoch zeigt die Motion die Aktualität der Thematik «Partizipation im 

Denkmalschutz».351 Auch UHLMANN/WILHELM sprechen die Möglichkeit demokrati-

scher Entscheidungen als fundamentalen Wechsel im Umgang mit Denkmälern an.352 

Die demokratische Teilhabe am kulturellen Erbe ist Leitmotiv der Konvention von 

Faro.353 Sie «verweist auf die Bedeutung zeitgemässer Ansätze wie eine partizipative 

und transparente Gouvernanz [und] die Förderung von Bottom-Up-Prozessen».354 Da-

bei überlässt sie den Staaten jedoch die Freiheit, die Vorgehensweise zur Umsetzung 

dieser Ziele zu bestimmen.355 Die Ratifikation führte in der Schweiz zu keinem ge-

setzgeberischem Handlungsbedarf.356 Unbedeutend war sie für die Schweiz dennoch 

nicht, da die Fachpersonen in der Kulturpflege ihr Tun nun auf einen neuen Ansatz hin 

auszurichten haben und in der Politik zunehmend den gesellschaftlichen Aspekten des 

kulturellen Erbes Rechnung zu tragen ist.357 Insbesondere sollen die bürokratischen 

Schwellen um die Kulturgüter abgeflacht und Teilhabe an den selbigen ermöglicht 

werden.358 Es geht darum, die Akteurskonstellationen zu pluralisieren.359 Multiper-

spektivität ist das Stichwort.360 Die Frage, wie andere Personen, insbesondere margi-

nalisierte Personengruppen, den öffentlichen Raum wahrnehmen, sollte sowohl bei der 

Frage um den Umgang mit unseren vorhandenen als auch bei der Errichtung von neuen 

 
349  Vgl. ENGELER, in: EHRENZELLER/ENGELER, § 7 N 136. 
350  Zum Ganzen siehe Mo. Bucheli. 
351  KROEGER, S. 15; SCHEURMANN, S. 79, 86; WUELFERT, S. 10. 
352  UHLMANN/WILHELM, S. 69 f. 
353  MEKACHER/TEUSCHER/SCHIBLER, S. 29; WINZELER, in: MOSIMANN/RENOLD/RASCHÈR, Kapitel 5, 

N 45. 
354  Botschaft Faro Konvention, S. 69. 
355  Ibid., S. 71. 
356  Ibid., S. 81 f. 
357  MEKACHER/TEUSCHER/SCHIBLER, S. 31. 
358  SCHEURMANN, S. 85. 
359  VINKEN, S. 21. 
360  SCHEURMANN, S. 76, 86, 88. 
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Denkmälern im Zentrum stehen.361 Denn neue Denkmäler werden fast ausschliesslich 

durch kommunale Regierungen und wohlhabende Privatpersonen errichtet.362 Die 

Schaffung einer kollektiven Erinnerungskultur ist demzufolge durch und durch Ergeb-

nis eines Top-Down-Prozesses.363 Vielen Gruppen wird die Nutzung des öffentlichen 

Raums als Erinnerungsort verweigert.364 Dieses Ungleichgewicht an Repräsentation 

gilt es auszugleichen, denn die aktive und passive Teilnahme möglichst vieler am kul-

turellen Erbe «wirkt den Polaritäten in der Gesellschaft entgegen und ist damit eine 

zentrale Antwort auf die Herausforderungen der kulturell diversen Gesellschaft».365 

Bevor ein direktdemokratischer Prozess angestrebt wird, sollten zuerst andere Formen 

der Partizipation erprobt werden.366 Der Begriff Partizipation umfasst sowohl die In-

formation und Anhörung der Bevölkerung als auch Prozesse der direkten Mitwirkung 

oder Mitbestimmung.367 Denkbar sind insbesondere Verfahren, in welchen (paritätisch 

besetzte) Fachkommissionen über eine Inventarisierung, Inventarentlassung oder 

(künstlerische) Kontextualisierung befinden, dabei aber immer wieder die Bevölke-

rung informieren und mit ihr in einen Dialog treten.368 Deren Rückmeldungen sollen 

in die Güterabwägungen und Entscheide einfliessen.369 So kann garantiert werden, 

dass sowohl Fachexpertise als auch die «tatsächlichen öffentlichen Interessen» in ei-

nem wissenschaftlich fundierten aber primär auch breit akzeptierten Entscheid mün-

den.370 Partizipation bedingt aber immer auch Information, Kommunikation und Bil-

dungsarbeit. Insbesondere soll die Bevölkerung über den Wert und die Bedeutung von 

Denkmälern aufgeklärt werden.371 Aktuell ist von allen Seiten Mut und Kompromiss-

bereitschaft gefragt, um Denkmäler, ganz im Sinne der Konvention von Faro, nicht 

mehr hauptsächlich wegen ihres wissenschaftlichen Wertes, sondern vorrangig wegen 

ihrer Bedeutung für unsere gesamte Gesellschaft zu schützen.372 Denn «wenn wir noch 

immer vertretende enge Vorstellungen von Kulturerbe als einem wissenschaftlich fest-

geschriebenen Inventar ‹bedeutender Güter› hinter uns lassen […], können wir das 

 
361  Auslegeordnung Erinnerungskultur, S. 80 ff. 
362  Bericht öffentliche Denkmäler, S. 32 ff.; FELDMAN, S. 155. 
363  SCHILLIG/KNOLL/LINGENHÖLE, S. 7; UNFRIED, S. 19 f. 
364  Auslegeordnung Erinnerungskultur, S. 74 f.; FELDMAN, S. 155. 
365  Kulturbotschaft 2016 - 2020, S. 500. 
366  WUELFERT, S. 13. 
367 KROEGER, S. 15 f.; WUELFERT, S. 9 ff. 
368  Zum Ganzen siehe KROEGER, S. 16; KRÜGER; SCHILLIG/KNOLL/LINGENHÖLE, S. 12. 
369 KROEGER, S. 15; WUELFERT, S. 12. 
370 Auslegeordnung Erinnerungskultur, S. 68 f.; KROEGER, S. 15 f.; SCHEURMANN, S. 78. 
371  Zum Ganzen siehe Kulturbotschaft 2016 - 2020, S. 564 f.; KROEGER, S. 15 f.; RASCHÈR, S. 60; 

WUELFERT, S. 13. 
372  MEKACHER/TEUSCHER/SCHIBLER, S. 29. 
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Potenzial der Denkmale […] für Fragen der Gerechtigkeit nutzen und konkret dabei 

helfen, verdrängten und ‹bestrittenen› Erbeformationen zu ihrem Recht zu verhel-

fen».373 

VII. Schlussfolgerungen 

Die derzeit global geführte Debatte um das Schicksal historisch belasteter Denkmäler 

fügt sich nahtlos in das Phänomen der Cancel Culture ein, welche insbesondere auch 

die Bekämpfung sozialer Ungerechtigkeit zum Ziel hat. Es geht darum, das derzeitige 

Ungleichgewicht in der Erinnerungs- und Denkmalkultur auszugleichen. 

Die Behörden sind dazu verpflichtet, alle (potenziellen) Denkmäler zu schonen, sofern 

keine überwiegenden Interessen dagegensprechen. Ob dies der Fall ist, muss mittels 

Ermittlung, Beurteilung und Abwägung der betroffenen Interessen ermittelt werden. 

Im anschliessenden Entscheid sollen die beteiligten Interessen, also das Denkmal-

schutzinteresse und entgegenlaufende öffentliche Interessen, wie die Integration von 

marginalisierten Bevölkerungsgruppen und damit auch insbesondere die Anerkennung 

von historischen Wunden, möglichst umfassend berücksichtigt werden. Daher bietet 

sich die Kontextualisierung in den meisten Fällen als Königsweg an. Es bleibt im je-

weiligen Einzelfall anhand der Gewichtung der Interessen, der örtlichen Gegebenhei-

ten und der Wirkung des jeweiligen Denkmals zu beurteilen, ob eine Informationstafel 

und / oder ein Gegendenkmal als ausreichende Massnahme anzusehen sind. Eine Ent-

fernung des Denkmals oder ein Eingriff in dessen Substanz im Rahmen einer künstle-

rischen Kontextualisierung kommen nur in Frage, wenn aufgrund der Umstände des 

Einzelfalles eine Informationstafel oder ein Gegendenkmal die diskriminierende Wir-

kung eines Denkmals nicht zu brechen vermag. 

Diese Diskussionen sollten nicht ausschliesslich verwaltungsintern geführt werden. Es 

ist ein Dialog mit der Bevölkerung anzustreben. So werden breit akzeptierte Ent-

scheide generiert und Denkmäler werden nicht nur um des Schutzes willen, sondern 

aufgrund ihrer Bedeutung für unsere Gesellschaft geschützt. Langfristig sind auch 

direktdemokratische Prozesse möglich und denkbar. 

 
373 VINKEN, S. 15 f. 
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